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Am standespolitischen Vor
mittag zum 3. Thüringer
Zahnärztetag erfreuten sich
die Teilnehmer an den über
zeugenden Argumenten der
Zahnärzteschaft und des Ko
alitionsvertreters zum Re
formkonzept „Vertrags und
Wahlleistungen“. Mir ist
noch der Beifall in den Oh
ren. Das zeigte auch bei der
beteiligten SPDMinisterin
Wirkung - Ansätze des Um
denkens waren zu erkennen.
Nun liegen die von den Koa
litionsparteien beschlosse
nen Eckpunkte zur Fortfüh
rung der dritten Stufe der
Gesundheitsreform auf dem
Tisch. Und da sind unsere Ar
gumente nicht nur gehört,
sondern auch in einigen Tei
len eingearbeitet worden. So
sollen z. B. alle Versicherten
zwischen der Sachleistung
oder Kostenerstattung wäh
len können. Die prozentu
alen Zuschüsse zum Zahner
satz werden durch Festzu
schüsse abgelöst. Die Abrech
nung der Zahnersatzleistung
erfolgt durch direkte Ko
stenerstattung auf der Basis
der GOZ. Die Degression soll
abgeschafft werden. Und so
weiter, und so weiter ...
Es gibt aber auch Festlegun
gen, die uns nicht so richtig

schmecken werden; so sollen
z. B. die Festzuschüsse für
Zahnersatz auf der Basis ei
nes GOZFaktors von 1,76 für
zwei Jahre festgesetzt wer
den. Also, GKVNiveau!
Wie geht es dann weiter? Was
wird mit dem Honorarab
schlag Ost? Wie werden die
Vertragsleistungen bzw. Fest
zuschüsse definiert werden?
Genügend offene Fragen,
genügend Zweifel - doch
könnten wir nicht trotzdem
etwas applaudieren? Und da
mit diejenigen, die so hart
und ausdauernd unsere
Standpunkte vertreten und
trotz zahlreicher Rückschlä
ge weiter und weiter verhan
deln, spüren lassen, ja, wir
stehen hinter euch, wir ste
hen hinter dem Konzept. Das
würde auch der Gegenseite
zeigen, hier gibt es einen Be
rufsstand, der ist überzeugt
von seinen Ideen!
Natürlich ist es noch zu früh,
Optimismus zu zeigen - zu
groß ist die Gefahr, daß Mini
sterialbeamte in den Geset
zestext „faule Eier“ verstek
ken, Schirbort warnt davor! 
Natürlich, es gibt Ängste,
Zweifel und Vorurteile - ich
spüre sie, wenn ich in die Ge
sichter einiger Kollegen blik
ke. Das muß man verstehen,
das darf man nicht verurtei
len. Im Gegenteil, diese Kol
legen gilt es zu überzeugen.
Aber es gibt auch die Unver
besserlichen, die ewig Gestri
gen, die Sachleistungsanhän
ger, die ... - der IGZ schreibt
prompt „vom Konzept der
Vertrags und Wahlleistun
gen ist nur ein Scherbenhau
fen übrig“, „werden für die
Zahnärzteschaft und für un

sere Patienten große Nachtei
le bringen“, „die gute zahn
ärztliche Breitenversorgung
der Bevölkerung wird sich
erheblich verschlechtern ...“.
Wie war das doch noch auf
dem standespolitischen Vor
mittag in Suhl mit den Phra
sen der SPD? Ich würde gern
mit den IGZAnhängern in
Thüringen über ihre Ansich
ten diskutieren - es scheint
jedoch keine Vertreter zu ge
ben! 
Sind wir doch ganz ehrlich.
Eine Umsetzung eines neuen
Gesetzes, neuer Modalitäten,
neuer Bestimmungen in die
tägliche Praxis werden wir
und unsere Patienten in
ganz kurzer Zeit bewältigen.
Denken wir nur an die Di
rektabrechnung vor dem
GSG; 95 % der Kollegen rech
neten direkt! mit dem Pati
enten ab. Zur Zeit sind es in
Thüringen 10 %, und morgen
werden es 100 % sein. Wir,
und das heißt Kammer und
KZV, sind uns einig, dies
wird wesentlich zur Vereinfa
chung der Verwaltungsarbeit
führen. Wo liegt also das Pro
blem? Wir werden einfach al
le zu dieser Problematik wie
der mehr mit dem Patienten
sprechen müssen! Stärkung
der direkten Zweierbezie
hung Zahnarzt - Patient ist
unser Ziel und unsere Zu
kunft. Die Kostenerstattung
ist die einzig transparente
Abrechnungsform. Wenn wir
sie wirklich für uns und un
sere Patienten wollen, müs
sen wir jetzt Farbe beken
nen!

Dr. Andreas Wagner

Farbe bekennen!

tzb 10/96
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Der diesjährige Zahnärztetag
am 13. und 14. September im
Congress Centrum in Suhl
muß als Erfolg gewertet wer
den. Über 500 Zahnärztin
nen und Zahnärzte und fast
ebenso viele Helferinnen hat
ten sich zu dem wissen
schaftlichen Thema: „Moder
ne Prothetik mit neuen Tech
nologien“ angemeldet.
Der Zahnärztetag begann am
Freitag um 9.30 Uhr mit ei
ner Pressekonferenz und der
anschließenden Eröffnung
der Dentalausstellung durch
den Präsidenten der LZK
Thüringen, Herrn Dr. Jürgen
Junge.
An dem standespolitischen
Vormittag mit einer Podi
umsdiskussion beteiligten
sich viele interessierte Kolle
ginnen und Kollegen. Diese
wurde von Frau Dr. Linck,
Journalistin beim MDR I
Thüringen, mit großem
Sachverstand moderiert. Als
Diskussionsgäste konnten
die Ministerin für Soziales
und Gesundheit des Landes
Thüringen, Frau Ellenberger,
der ehemalige Bundestagsab
geordnete Dr. Menzel, FDP (†)
- der wie die Redaktion jetzt
erfuhr, am 14.09.96! verstor

ben ist - sowie als zahnärztli
che Vertreter, der Präsident
der LZKTh, Dr. Junge und
der KZVVorsitzende, DS Pe
ter Luthardt begrüßt wer
den.

Die Diskussion stand unter
der Überschrift „Standespoli
tik aktuell“ und so war das
Hauptthema aus zahnärztli
cher Sicht die anstehenden
Vertrags und Wahlleistun
gen.

Kammerpräsident Dr. Junge
betonte in seinen einführen
den Worten, daß die Zahn
ärzte durch dieses Konzept
und die konsequente Forde
rung nach freier Berufs
ausübung entscheidende
Denkanstöße gegeben haben.
Er forderte aber gleichzeitig
das Gespräch über freie
Vereinbarungen zwischen
Arzt und mündigem Bürger,
über die Ablehnung des
Sachleistungsprinzips, das je

3. Thüringer Zahnärztetag in Suhl - 
Ein voller Erfolg

Über 500 Zahnärztinnen und
Zahnärzte aus Thüringen ka
men zum 3. Thüringer Zahn
ärztetag ins Congress Centrum
Suhl

Eröffnung der Pressekonferenz zu aktuellen gesundheitspolitischen
Fragen durch Kammerpräsident Dr. Junge, Dr. Eckstein (links) und
Dr. Richter (rechts)
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den Bürger von der Behand
lung ausgrenzt, der anders
als „ausreichend und not
wendig“ behandelt werden
möchte.

Dr. Junge konstatierte, daß
diese Vorschläge von vielen
Politikern als richtig erkannt
worden sind, und es nun gel
te, diese Grundsätze in die
Tat umzusetzen und der Öf
fentlichkeit deutlich zu ma
chen. Er schlußfolgerte: „Un
sere Patienten benötigen
nicht den Schutz der Kran
kenkassen vor den Forderun
gen der Zahnärzte, sondern
den Schutz der Solidarge

meinschaft bei unvorherseh
baren, nicht selbst verschul
deten und lebensbedrohli
chen Erkrankungen.“

Nachfolgend betonte der
KZVVorsitzende  in seinem
Statement, daß die Ziele, die
von Seiten der Zahnärzte in
die momentane gesundheits
politische Debatte einge
bracht werden, nicht neu
sind: „Wir wollen mit unse
rem Konzept weg von der Re
paraturmedizin, die uns
letztlich alle ärgert. Wir wol
len hin zu einer Frühversor
gung, und wir wollen den
präventiven Aspekt der

Zahnmedizin weit in den
Vordergrund stellen.“

Weiterhin ist ganz wichtig,
daß die Zahnärzte den Zu
gang zu den funktionell not
wendigen rehabilitativen
Leistungen für alle Patienten
sichern. Außerdem wollen
sie mit ihrem Konzept die
Möglichkeit der Inanspruch
nahme aller anderen Lei
stungen, die die moderne
Zahnheilkunde bietet, deut
lich verbessern.

„Zu einem mündigen Bürger
gehört auch ein mündiger
Zahnarzt“, so seine Worte.
Wie das Konzept heißt, Ver
trags und Wahlleistungen
oder Grund und Wahllei
stungen, ist eine reine Wort
wahl. Wichtig ist, und das
setzt einen gesellschaftlichen
Konsens voraus, daß die
Grund oder Vertragsleistun
gen definiert werden, und
diese müssen solidarisch fi
nanzierbar sein. Die Wahllei
stungen festzuschreiben, ist
nicht möglich, sagte Herr
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Während der Pressekonferenz

Zur Eröffnung der Dentalausstellung waren die
Vertreter der Dentalfirmen gekommen

Vor der Posterwand der Patientenberatungsstelle
der Kammer: Dr. Schmidt (links) und Dr. Bergholz
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Das anschließende wissen
schaftliche Programm be
leuchtete die verschiedenen
Aspekte moderner Prothetik.
es stand unter der Leitung
von Herrn Prof Dr. Jakob
Wirz, Basel.

Luthardt, weil das alles ande
re als die Grundleistungen
sind.

Die Umsetzung eines solchen
Konzeptes ist nur mit dem
Verlassen des Systems der
Sachleistung in der Zahnme
dizin und dem konsequen
ten Übergang zu einem Ko
stenerstattungssystem, mit
der notwendigen und vor al
lem geforderten Transpa
renz, zu erreichen.

(Wir werden in einem der
nächsten Hefte die Diskussion
der Standespolitik im vollen
Wortlaut veröffentlichen. red.) 

Beim standespolitischen Forum im Großen Saal

Dichtes Gedränge am Karies
tunnel und am Zahnputzbrun
nen

Die richtige Zahnputztechnik am Zahnputzbrunnen vermitteln
(von links nach rechts): Frau Dipl.-Stom. Möller, Frau Dr. Bergholz,
Herr Dr. Hebenstreit
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Die KZV Thüringen war als
Vertretung der Vertragszahn
ärzte mit einem eigenen In
formationsstand anwesend.
Leider wurde der Standort
nicht von allen Kolleginnen
und Kollegen frequentiert.

Diejenigen, die den Weg da
hin fanden, konnten sich
sehr gut über die Anwen
dung des Datenträgeraustau
sches Praxis-KZV informie
ren. Dazu hatte die Ge
schäftsführung der KZV ein
endloslaufendes Bildschirm
programm erstellt, welches
erste Informationen lieferte.

Mitarbeiterinnen der Ge
schäftsstelle, der HGF Herr
Zerull und Mitglieder des
Vorstandes waren als An
sprechpartner präsent, um
Fragen hierzu oder ganz all
gemeiner Art zu beantwor
ten. Wer wollte, konnte einen
übersichtlich gestalteten
Handzettel mitnehmen, um

Kein Platz blieb frei im Plenarsaal zum Helferinnentag

Zur Modenschau am Samstag
im Plenarsaal wurde diesmal,
wie man sieht, keine Berufsbe
kleidung vorgestellt ...

Dr. Müller und Herr Panzner
(jeweils rechts) im Gespräch
mit interessierten Zahnärzten
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tiefer in die Thematik ein
dringen zu können.
Die zwei Tage in Suhl waren
für alle Teilnehmer, Zahnärz
tinnen, Zahnärzte, Helferin
nen, Dentalfirmen und aus
steller und Vortragende der
wissenschaftlichen Beiträge
erfolgreich, lehrreich und,
ganz sicher, auch kurzweilig
gewesen.
Die Abendveranstaltung im
Hotel Holday Inn, die in an
genehmer, kollegialer Atmo
sphäre verlief, war schon Wo

Am Freitag abend zum Zahnärztetreff im Ringberghaus

chen vorher ausgebucht, so
daß Reservierungen vor Ort
nicht mehr entgegengenom
men werden konnten.
Eigentlich bleibt nur zu wün
schen, daß zum 4. Thüringer
Zahnärztetag 1998 wieder so
viele, besser noch mehr, Kol
leginnen und Kollegen teil
nehmen werden.

Dr. K.H. Müller

Fotos (20): Meinl, Wolf
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Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns folgende Mitteilung:

GOZErhöhung zum 1. Oktober 1996

Der  Bundesrat hat am Freitag, dem 27. September 1996,
der 4. Gebührenanpassungsverordnung zugestimmt.

Damit werden vom 1. Oktober 1996 an die Gebührensätze in den neuen
Bundesländern von 81 % auf 83 % des Westniveaus angehoben. 



358

LANDES 
ZAHNÄRZTEKAMMER

T   H   Ü   R   I   N   G   E   N

In letzter Zeit mehren sich
die Anfragen an die Kam
mer, wie man gegenüber den
privaten Krankenversiche
rungen argumentieren soll
te, wenn die medizinische
Notwendigkeit einer Inlay
versorgung angezweifelt
wird. Generell wird damit
die Therapieentscheidung
von Zahnarzt und Patient in
Frage gestellt.

Die PKV vertritt die im
Grundsatz korrekte Auffas
sung, daß nach den Muster
bedingungen des Verbandes
der privaten Krankenversi
cherungen die privaten Ver
sicherungsgesellschaften nur
einen Versicherungsschutz
für eine medizinisch not
wendige Heilbehandlung
übernehmen müssen.

Bei der Frage der medizini
schen Notwendigkeit einer
Leistung geht es im Kern um
die Bedeutung des § 1, Abs. 2
GOZ. Nach herrschender
Rechtsauffassung ist eine Be
handlungsmaßnahme medi
zinisch notwendig, wenn es
nach dem objektiven medizi
nischen Befund und aner
kannten Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Behandlung
vertretbar war, sie als not
wendig anzusehen (BGH
Urteil vom 29.5.1991, 4ZI151/
90 im „Versicherungsrecht“
1991, Seite 987).

Das Gebührenverzeichnis
der GOZ enthält ausschließ
lich wissenschaftlich aner
kannte Behandlungsmaß
nahmen. Es ist daher unver
ständlich, wehalb bestimmte

Kostenerstatter die Notwen
digkeit normaler, in der GOZ
enthaltener Maßnahmen wie
die Inlayversorgung generell
anzweifeln.

Es bleibt dem Patienten in
Absprache mit dem fachlich
ermessenden Zahnarzt über
lassen, für welche der mögli
chen therapeutischen Alter
nativen er sich entscheidet,
um die notwendige Versor
gung vorzunehmen. Es be
darf keiner Rechtfertigung
gegenüber der Versicherung,
warum diese Therapie (z. B.
Inlayversorgung) und nicht
eine andere Therapieform
(z. B. Amalgamversorgung)
gewählt wurde.

Es ist zulässig, daß sich der
Patient bei mehreren mögli
chen Behandlungsmethoden
für eine qualitativ bessere
entscheidet. Zu diesem Er
gebnis kommt das AG Düs
seldorf (Az. 24c 13116/90 vom
22.1.1992). Dementsprechend
mußte die beklagte Versiche
rungsgesellschaft die ange
fallenen Kosten tarifgemäß
erstatten, da eine medizini
sche Notwendigkeit der Heil
behandlung im Sinne § 1,
Abs. 2 der Musterbedingun
gen 1976 des Verbandes der
privaten Krankenversiche
rung (MB/KK) vorlag.

Der Versicherte sollte in Ab
sprache mit seinem Zahn
arzt der Versicherung mittei
len, daß die mit dem Zahn
arzt geplante Therapie eine
medizinisch notwendige
Heilbehandlung im Sinne
der oben genannten BGH

Rechtsprechung ist und des
halb keine Veranlassung be
steht, diese Therapieform zu
sätzlich zu erläutern. Wenn
die Versicherung diese ver
tretbare Heilbehandlung
trotzdem ablehnen will, ist
sie nach der oben genannten
Rechtsprechung der BGH
verpflichtet nachzuweisen,
daß diese Therapieform
nicht vertretbar war.
BGH Az: 4ZR 1551/90 vom
29.5.1991: „Will der Versiche
rer seine Leistungen gemäß §
5, Abs. 2, MB/KK kürzen,
weil eine Heilbehandlung
das medizinisch notwendige
Maß überschritten hat, so ist
er für diese Behauptung dar
legungspflichtig.“

Dr. Gisela Brodersen

tzb 10/96

Therapiefreiheit und medizinische Notwen
digkeit einer zahnärztlichen Behandlung
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Beschlußvorlage der Vorstandssitzung vom 14.8.1996:

Als weitere Mitglieder des Satzungsausschusses werden

Frau Hanna Lore Müller und Herr Jürgen W. F. Kohlschmidt

berufen.

Beschlußvorlage der Vorstandssitzung vom 14.8.1996:

Als Gutachter für die Bewertung von Zahnarztpraxen im Lande Thüringen wird

Herr Jürgen W. F. Kohlschmidt

bestellt.

Beginn neuer Zyklus: Herbst 1997

Die 2. Kammerversammlung 1996
der Landeszahnärztekammer Thüringen

findet am Samstag, dem 30. November statt.

Ort: Herrenberg Gaststätten, Scharnhorststraße, 99099 Erfurt
Beginn: 9.00 Uhr

Mitteilungen der LZKTh

    Wir trauern um

   Herrn Sanitätsrat Dr. Heinz Kirschbaum
     aus Gotha

     geboren am 31.8.1912
     verstorben am 5.9.1996

Landeszahnärztekammer Thüringen            Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen
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Die Erkenntnis „Gesund be
ginnt im Mund“ ist seit 1991
das Logo des „Tages der
Zahngesundheit“, der all
jährlich am 25. September
begangen wird. Nachdem im
vergangenen Jahr die Zahn
gesundheit im Alter im Vor
dergrund stand, wirkungs
voll unterstützt durch das
Konzept der Bundeszahnärz
tekammer „Prophylaxe - ein
Leben lang“ - lautete dies
mal das Motto „Zahngesund
heit und Schule“ - gemeinsa
me Verantwortung von Leh
rern, Zahnärzten und Eltern.

Erfreulicherweise hat sich ja
die Zahngesundheit der jün
geren Generation nach dem
„Wendeknick“ deutlich ver
bessert. Die Motivation zu
gesundem Verhalten hat
spürbar zugenommen. Er
kenntnisse über den Einfluß
von Ernährungsgewohnhei
ten auf die Zahngesundheit
im Zusammenhang mit der
Art und Menge des verzehr
ten Zuckers, der positive Ein

fluß von Mundhygienemaß
nahmen auf pathologische
Vorgänge in der Mundhöhle
sind heutzutage Grundwis
sen, das sowohl durch die
Lehrer und Erzieher in Schu
len und Kindertagesstätten
als auch durch Zahnärzte
und Prophylaxepersonal ver
mittelt wird.
Maßgeblichen Anteil am er
freulichen Rückgang der Ka
ries haben natürlich auch die
Fluoride. Sie haben aus
schlaggebende Bedeutung
für Härte und Widerstands
fähigkeit von Knochen und
Zähnen. Die karieshemmen
de Wirksamkeit des Fluorids
wird sowohl bei innerlicher
Verabreichung (Tabletten,
fluoridiertes Speisesalz) als
auch durch Lokalwirkung
(Zahnpasten, Lacke und Gee
le) gewährleistet.
Diese Wissensvermittlung al
lein genügt natürlich nicht.
Nicht nur am „Tag der Zahn
gesundheit“ sollten über die
Wissensvermittlung hinaus

praktikable Verhaltenswei
sen für den einzelnen aufge
zeigt, eingeübt und auch tat
sächlich realisiert werden.
Aus diesem Grund muß auch
die zahnmedizinische Grup
penprophylaxe intensiviert
werden, damit für Kinder bis
zum 12. Lebensjahr durch
Anleitung und Übung Ver
haltenskompetenz entwik
kelt wird, die Zähne richtig
zu pflegen und Aspekte der
Zahngesundheit in der Er
nährung zu beachten. Die
Vorbildfunktion des Eltern
hauses sollte dabei keines
falls außer acht gelassen wer
den.
Gesunde Zähne bedeuten Le
bensqualität für jeden einzel
nen von uns, dies ist das Ziel,
auf das wir alle hinarbeiten.

Dr. W. Hebenstreit

KeramikInlays, 14 fl. Empress
DM 198,50

zuzügl. Mod., MwSt., im justierb. Artikulator

EmpressVollkeramikBrücken auf Anfrage
Erstklass. TeleskopArbeiten, o. MGVerbinder

GeschiebeRekonstruktionen (auch kombiniert, mit Teleskopen)
umfangreiche Inlay/OnlayRestaurationen

Implantate Suprakonstruktionen - alle Systeme!
Versand mit PKW möglich!

D E L A B   E R F U R T
HEIKO DOHRN GMBH

Am Kühlhaus 27  •   99085 Erfurt  •   Kontaktaufnahme: Herr B. Kupke  •   Tel. (03 61) 5 66 11 77  •   Fax (03 61) 5 66 11 78

LAGJTh
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Traditionsgemäß ist der 25.
September jeden Jahres für
die Aktivitäten rund um die
gesunden Zähne reserviert -
bundesweit.

Auch in Thüringen wurden
den Bemühungen um Grup
pen, Individual und Inten
sivprophylaxe neue Impulse
verliehen. Bereits im Vorfeld
anläßlich des 3. Thüringer
Zahnärztetages in Suhl erleb
ten Zahnputzbrunnen und
Kariestunnel lebhaften Zu
spruch. Am Tag der Zahnge
sundheit selbst besuchten
ungezählte engagierte Pra
xisteams ihre Patenschafts
Kindergärten und gruppen
und stärkten damit das Be
wußtsein um gesunde Zäh
ne.

Eine Intitiative der Zahnärz
te der Kreisstelle Meiningen
ging über den üblichen Rah
men hinaus. Die Kreisstelle,
die auch sonst sehr aktiv ist,
hatte sich für diesen Tag et
was Besonderes vorgenom
men. Man wollte Zeichen set

zen und stellte klar, in wes
sen Kompetenz das prakti
sche Wirken für die Zahnge
sundheit gehört.
Wir bereiteten uns gründlich
auf diesen Tag vor. Der stets
gut besuchte Meininger
Marktplatz war uns als Kulis
se gerade gut genug. Um sich
vom Wetter unabhängig zu
machen, wurde ein Zelt an
gemietet.
Die Größe  des  Zeltes erlaub
te den Meiningern, vier
Schwerpunkte zu setzen:
1.  informierten sie die Zahn

ärzte anhand einer um
fangreichen Sammlung
von InfoMaterialien über
alle nur denkbaren Aspek
te der Zahnheilkunde.
 Meiningen - Nebel - 8
Grad und trotzdem beste
Laune im InfoZelt der
Zahnärzte der dortigen
Kreisstelle. Beratung über
zahngesunde Ernährung
und die Darreichung von
Möhren, Äpfeln, Kohlrabi
u. ä.;

2. hatten die Zahnärzte mit
Hilfe der Firma „Hammer“
eine Videoecke eingerich
tet. Auch dort wurde in
teilweise sehr unterhaltsa
mer Form das Thema
Zahngesundheit ins Be
wußtsein zurückgerufen;

Große Aktion in Meiningen

Ein Zeitplan war vonnöten - denn das Interesse
war riesig

Immer etwas los an der Patientenberatungsstelle

Erstaunlich perfekt - die Sicht
der Kinder auf gesunde Zähne
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3.  wurde durch die Mitarbei
ter der Volkshochschule ei
ne Mal und Bastelstraße
gestaltet, mit teilweise be
eindruckenden Resultaten
wurden gesunde und kran
ke Zähne gemalt, getöp
fert, geklebt, geknetet;

4.  zur Gestaltung des vierten
Schwerpunktes hatten die
Meininger Herrn Dr. Berg
holz von der Patientenbe
ratungsstelle der Landes
zahnärztekammer eingela
den. Sein Rat war beson
ders gefragt, und mancher
Besucher war wohl extra
gekommen, um einmal
diese Patientenberatungs
stelle in Anspruch zu neh
men. Eine nachträgliche
Bestätigung dafür, wie
wichtig diese Patientenbe
ratungsstelle ist und mög
licherweise ein Hinweis
darauf, daß bei weiterhin
wachsender Akzeptanz die
Schaffung von regionalen
Beratungsstellen notwen
dig werden könnte.

An alles hatten die rührigen
Organisatoren gedacht.Selbst

daran, daß man auch Kin
dern aus dem ländlichen
Umfeld Gelegenheit zum Be
such geben wollte. So kamen
also nicht nur Hort, Schul
und Kindergartenkinder der
Stadt Meiningen zu Besuch,
sondern auch die Kinder ei
nes auswärtigen Kindergar
tens wurden mit Klein

transportern zur Veranstal
tung und auch wieder nach
Hause gebracht.
Die zahlreichen Besucher
zeigten ausgeprägtes Interes
se, und die gute Stimmung
an diesem Tag waren der be
ste Lohn für die Veranstalter,
die sehr zufrieden resümie
ren konnten - das war ein
überaus guter Tag für die
Zahngesundheit.

DS Th. Radam

Fotos (7): Th. Radam

ZÄ Iris Schonbrodt - immer in Aktion „ ... und dann oben-innen ... “; richtige Zahnputz
technik ist anfangs eine Schwerstarbeit

Auch gesunde Snacks können
gut schmecken ...

Ein Star des Tages - Maxl



Seitenzahnfüllungen - die Schwierigkeiten
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Im Rahmen der  besonders
in Deutschland geführten
Amalgamdiskussion sind
Veränderungen bei gesetzli
chen und vertraglichen Be
stimmungen in den letzten
Jahren zu verzeichnen, de
nen sich jeder Kassenzahn
arzt stellen muß.
Es macht keinen Sinn, über
die Tiefgründigkeit der Ent
scheidungsfindung zu disku
tieren, die zur Stellungnah
me des Bundesinstitutes für
Arzneimittel und Medizin
produkte zur Gebrauchsin
formation über Amalgam ge
führt und damit die Anwen
dung von Amalgam als Fül
lungsmaterial mit Wirkung
zum 1. Juli 1995 stark einge
schränkt hat.  Die rechtsver
bindliche Entscheidung über
eine wissenschaftlich zu klä
rende Angelegenheit war auf
politischer Ebene gefallen
und  wir Zahnärzte haben
die Konsequenzen daraus
ziehen müssen.
Überwiegend sind die inter
nationalen wissenschaftli
chen Gremien und die zahn
ärztlichen Organisationen
bis heute der Meinung, daß
die Nebenwirkung von Gam
ma2Phasen freien Amalga
men den drastischen Ein
griff des Gesetzgebers nicht
rechtfertigen. Wie massiv die
politische Macht eingesetzt
wird, zeigt auch die Drohung
des Bundesministers für Ge
sundheitswesen, daß er gem.
§ 94 SGB V die Richtlinien
im Wege der Ersatzvornah
me verändern könne, wenn
der Bundesausschuß eine

Richtlinienänderung nicht
den Vorgaben des BMG
gemäß vornimmt.

Den Mut und die Begrün
dung, Amalgam in Deutsch
land generell zu verbieten,
konnte der Gesetzgeber
nicht aufbringen. Mit der o. a.
Entscheidung des BfAM wur
de jedoch eine Kettenreakti
on von Entscheidungen und
Diskussionen ausgelöst, de
ren Umfang so groß ist, daß
Irritationen und Unklarhei
ten bei allen Betroffenen auf
treten mußten. Somit sind
die unzähligen wissenschaft
lichen, standespolitschen,
körperschaftlichen und kas
senseitigen Darlegungen auf
Veranstaltungen, in den Me
dien, der Fachpresse und
den zentralen und regiona
len Rundschreiben sowie in
Schriftwechseln der Selbst
verwaltungen untereinander
und mit den Aufsichtsbehör
den erklärlich.

Wieviele Zahnärzte in Thü
ringen konnten da noch ei
nen Überblick behalten?
Trotz vieler, den aktuellen
Stand berücksichtigenden
Artikeln im tzb und den
Rundschreiben der KZVTh
und der LZKTh erreichten
die Körperschaften sehr viele
Anfragen zur Füllungspro
blematik im Seitenzahnbe
reich. Es wird in diesem Arti
kel deshalb noch einmal der
Versuch gemacht, die we
sentlichen Fragen der Proble
matik abzuklären. Das The
ma bezieht sich ausschließ
lich auf die Seitenzahnfül

lungen. Dabei werden die
Zahnhalsfüllungen ausge
spart, da hier Amalgam un
strittig schon länger durch
Glasionomere, Komposit
oder Kompomere als Fül
lungsmaterial ersetzt wor
den ist.

Indikationen
Bei dem kontrovers disku
tierten Gegenstand werden
wissenschaftliche, berufs
ethische, vertrags und haf
tungsrechtliche, wirtschaftli
che und psychologische Fak
toren die Anwendung eines
bestimmten Seitenzahnfül
lungsmaterials durch den
einzelnen Zahnarzt bewir
ken. Hier genau sitzt der
Knackpunkt. Es herrscht ei
nerseits Therapiefreiheit, bei
der der Zahnarzt eine be
stimmte Füllungsmethode
bei dem bestimmten „Fall“
anwendet. Andererseits kön
nen die Versicherten der
GKV nur ein eingeschränktes
Spektrum (als Sachleistung)
bekommen (siehe Tabelle S.
366). Das Problem dabei ist,
daß die Krankenkassen bis
her ihre Versicherten dar
über nur ungenau bzw. sogar
fasch informiert haben.

Die Füllungsmethode muß
dem Stand der Wissenschaft
entsprechen und die ein
schlägigen Gebrauchsinfor
mationen müssen beachtet
werden, d. h. die Indikation
muß stimmen und die Fül
lung muß fachgerecht er
bracht werden.
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Dies ist eindeutig und gilt ge
nerell. Erfüllt die Füllung
dieses Kriterium nicht, läge
ein Kunstfehler vor.

Bei der Berufsausübung ist
der Zahnarzt dem Berufs
recht verpflichtet. Dazu zählt
auch die Pflicht zu Weiterbil
dung, um z. B. den Verände
rungen der anerkannten Re
geln der zahnärztlichen
Kunst bei der Füllungsthera
pie zu entsprechen. Gerade
auf dem Gebiet der Füllungs
materialien ist seit Einfüh
rung der Glasionomere und
besonders der Komposits ein
starker Trend in Richtung
zur adhäsiven, weniger inva
siven und damit substanz
schonenden Füllungsthera
pie zu verzeichnen. Jedoch
die Entwicklung weg vom

Amalgam, so vielfältige neue
Möglichkeiten sie jetzt schon
bietet, ist noch im Fluß.
Jeder Zahnarzt ist der Verlok
kung des Marketings der
neuartige Füllungsmateriali
en herstellenden Dentalindu
strie ausgesetzt. Er möge u. a.
jedoch bedenken, daß Lang
zeitergebnisse teilweise noch
nicht vorliegen. Auch Fül
lungskunststoffe können wie
Amalgam Nebenwirkungen
haben. Dies ist jedoch auch
bei jedem Medikament der
Fall und die NutzenScha
denAbwägung bestimmt die
Entscheidung des Einsatzes
nicht unwesentlich.
Die Ergebnisse der Hoch
schulforschung fließen heute
bereits in die Entwicklung
ein und man kann anneh

men, daß die Zeitspanne der
„Bewährungszeit“ neuer Fül
lungsmaterialien in der indi
viduellen Bewertungsphase
des praktizierenden Zahn
arztes nicht mehr fünf bis
zehn Jahre wie früher, son
dern weniger beträgt. Das be
deutet, jeder Zahnarzt muß
in eigener Verantwortung
entscheiden, wann er ein
neues Füllungsmaterial in
seiner Praxis einsetzt.

Die umfassende Material
kenntnis und die exakte Ver
arbeitung im Mund sind un
abdingbare Voraussetzung.
Als Beispiel: Die Entwick
lung und Einführung vom
Einkomponentenbondingsy
stem oder vom Feinhybrid
partikelkomposit hat die Ver
arbeitung vereinfacht bzw.
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Amalgam Composer
Glasionomer

dentinadhäs.
Komposite

Inlays
Goldhämmerf.

intakte Füllung

Kariöser Zahn/
erneuerungsbedürftige

Füllung

private
Wunschbehandlung

(GOZ)

Vertragsleistung
(BEMA)

private
Wunschbehandlung

(GOZ)
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Wunschbehandlung

(GOZ)
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Wunschbehandlung

(GOZ)
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(GOZ)
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(GOZ)
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Wunschbehandlung

(GOZ)

private
Wunschbehandlung
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(BEMA 13 eg)

Vertragsleistung
(BEMA ?)

Vertragsleistung
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Vertragsleistung
(BEMA)

Vertragsleistung
(BEMA)

Vertragsleistung
(BEMA)

Vertragsleistung
(BEMA)

private
Wunschbehandlung

(GOZ)
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Schwangerschaft

Niereninsuffizienz
erwiesene Allergie

Kontakt von Metall
zu Nachbar oder

Gegenzahn

Material

Fall
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die Indikation erweitert. Auf
jeden Fall ist jedoch die lege
artis angefertigte Komposit
füllung wesentlich zeitauf
wendiger und benötigt mehr
zahnärztliches Geschick als
die „fehlerverzeihende“
Amalgamfüllung.
Auf Grund der Kantenfestig
keit und der wirtschaftlichen
Verarbeitung des modernen
Amalgams ist die Kunststoff
seitenzahnfüllung kein
Amalgamersatz zum gegen
wärtigen Zeitpunkt.
Aus diesem Grund ist bis
heute bei den verbliebenen
Indikationen nur die Amal
gamfüllung eine Kassenlei
stung. Die Kunststoffseiten
zahnfüllung ist jedoch schon
heute eine Alternative, je
doch eine teure.

Materialien
Die Füllungsarten kann man
u. a. nach der Art der Befesti
gung in zwei Gruppen eintei
len. Erstens die Gruppe, die
mechanische Retentionen
benötigt zur Befestigung und
zweitens die Gruppe der
selbstklebenden Materialien.
Zu 1. gehören Amalgamfül
lungen, Zementfüllungen,
Goldhämmerfüllungen und
alle Einlagefüllungsarten.
Dabei haben die Einlagefül
lungen in der Regel den
Nachteil des großen, präpa
rationsbedingten Hartge
websverlustes, auch wenn
Composit und Keramikin
lays adhäsiv befestigt wer
den.
Zu 2. zählen Glasionomerze
mente, Kompomere und
Komposits. Aus der Lage, der
Ausdehnung und der Form

des zu versorgenden Defek
tes am Seitenzahn ergibt sich
unter der gegenwärtigen Fül
lungsphilosophie eine Aus
richtung zu der einen oder
der anderen Gruppe bei der
Indikationsstellung.
Bei Erstdefekten, die eine
nicht zu große Ausdehnung
in subgingivale Bereiche ha
ben und keine Pulpavorbe
handlung notwendig ma
chen, könnte die Komposit
füllung das Mittel der Wahl
sein. Hier könnten mögli
cherweise mehrere einflächi
ge Füllungen an einem Zahn
erfolgen müssen (siehe Abb.).
Auch die Diskussion nach
der Wirtschaftlichkeit stellt
sich hier unter einem ande
ren Aspekt. Bei großen, aus
gedehnten Kavitäten und be
sonders bei Ersatzfüllungen
nach vollständigem oder teil
weisem Füllungsverlust, bei
Sekundärkaries oder bei
Schmelzfrakturen ist heutzu
tage die Indikation der Nach

folgerestaurierung genau ab
zuwägen. Es käme bei ent
sprechender Indikation
Amalgam in Frage, ebenso
sollte eine rechtzeitige Über
kronung bei entspr. Ausdeh
nung in Erwägung gezogen
werden.
Beides sind Kassenleistun
gen und machen in dieser
Hinsicht bei der Entschei
dung kein Problem. Es gibt
aber auch ganz sicher Fälle,
wo eine Einlagefüllung un
ter Berücksichtigung aller
Umstände die geeignetste
Lösung wäre. Nur das ist,
egal welche Inlayart ange
wendet wird, keine Kassen
leistung.

Sachleistungsein
schränkung
Ebenso keine Kassenleistung
können aufwendig im Mun
de, unter Mehrschichttech
nik indikations und werk
stoffgerecht hergestellte Sei
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tenzahnfüllungen aus Fein
partikelhybridcomposit sein,
da es für diese Füllungsart
im BEMAZ bis vor kurzem
überhaupt keine Leistungs
position gab. Die Einführung
der neuen BEMAZ Pos.13 e,
13 f, 13 g durch den erweiter
ten Bewertungsausschuß
zum 1.7.96 bei absoluter
Amalgamkontraindikation 
bringt Klarheit, daß diese
Füllungen nicht zu Amal
gamkonditionen wirtschaft
lich erbringbar sind.

So wie man dem einzelnen
Zahnarzt nicht verbieten
kann, Amalgamfüllungen bei
seinen Patienten bei Beach
tung der entsprechenden
Einschränkungen als Sachlei
stung zu erbringen, so kann
auch keine Kollegin oder
kein Kollege gezwungen wer
den, Amalgam zu verwen
den. Sollte die von ihm als
sinnvoll gewählte alternative
Füllungsart nicht unter eine
BEMAZ Pos. fallen, so
kommt nur die private Lei
stungsabrechnung in Be
tracht.

Rechnet er eine ordentliche
Seitenzahnfüllung als Sach
leistung ab, so wird ihm, ab
gesehen von dem persönli
chen wirtschaftlichen Nach
teil, auch eine gewisse Unkol
legialität (Wettbewerbsvor
teil!?) angelastet werden kön
nen. Sollte er jedoch „hinge
pfuschte“ Seitenzahnkunst
stoffüllungen unter den Be
ma Pos. 13a -13d abrechnen,
schadet er dem Ansehen der
Zahnärzteschaft. Es ist dies
zumindest als „Kunstfehler“
zu bewerten und nicht hin
nehmbar für Patient und
Körperschaften.

Streitpunkte
Hier wäre der Punkt, einzu
haken in die standespoliti
schen Auseindersetzungen,
die die KZBV gezwungener
maßen mit der Kassenseite
und der Ministerialbürokra
tie zum Problemkreis Seiten
zahnfüllungen führen muß.
Die nicht unumstrittene, am
16.8.96 in Kraft getretene
Richtlinienänderung zur
Frage der Füllungsmateriali
en wurde im Bundesaus
schuß der Zahnärzte und
Krankenkassen teilweise oh
ne Zustimmung der zahn
ärztlichen Mitglieder (Punkt
3 und dazugehörende Proto
kollnotiz) beschlossen. (Ich
verweise auf die Erklärung
der zahnärztlichen Vertreter
im Bundesausschuß der
Zahnärzte und Krankenkas
sen vom 06.07.95).
Es gab keinen Konsens. Wie
vielfach bekannt wurde, war
die Kollegenschaft späterhin
den persönlichen Angriffen
von Krankenkassenmitarbei
tern ausgesetzt, wenn sie in
dizierte Kunstoffseitenzahn
füllungen nach entsprechen
der Aufklärung und gemein
samer Absprache fachge
recht ausführten und den Pa
tienten in Rechnung stellten.
KZBV und auch die KZVTh
ergriffen für die betroffenen
Zahnärzte Partei und forder
ten von der Kassenseite ein
Abrücken von deren einseiti
ger Interpretation , daß sämt
liche indizierten plastischen
Füllungen auch im Seiten
zahnbereich im Rahmen der
vertragszahnärztlichen Ver
sorgung zu erbringen seien.
Im weiteren Verlauf der Aus
einandersetzung mit der Fra

ge, welche Seitenzahnfüllun
gen als Sachleistungen zu er
bringen seien und welche
nicht, kam es zu dem Be
schluß des Erweiterten Be
wertungsausschusses vom
17.04.96.

Es wurden mit Wirkung vom
01.07.96 die Bema Pos. 13e,
13f und 13g eingeführt für
die KompositFüllungen im
Seitenzahnbereich, die ge
legt werden können, wenn
Amalgamfüllungen absolut
kontraidiziert sind. Dies ist
nur der Fall beiPatienten mit
schwerer Niereninsuffizienz
und bei nachgewiesener
Allergie gegenüber Amal
gam, also sehr selten nach
meiner Kenntnis. Mit einer
anderen Begründung sind
diese Füllungen nicht als
Sachleistungen erbringbar
und damit nicht über die
Geb. Pos. 13 e, f, g abrechen
bar.

Dieser Beschluß wird von
der Kassenseite abgelehnt,
die nach wie vor die Mei
nung aufrechterhält, daß alle
Seitenzahnfüllungen, sowohl
aus Amalgam als auch aus
Kunststoff, als Sachleistung
mit den Geb. Nr. 13 a-d er
bracht werden müssen. Die
ses Ansinnen kann die
Zahnärzteschaft nicht akzep
tieren. Es ist schlichtweg ge
gen die guten Sitten, wenn
man eine hochwertige Lei
stung verlangt, dafür aber
nur den Preis einer einfa
chen und ausreichenden Lei
stung bezahlen möchte und
dann noch dies den Versi
cherten wider besseren Wis
sens als deren vertraglich ga
rantierten Anspruch hin
stellt.

     KZV
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Im Rahmen von weiteren
Gesprächen der Vertrags
partner verständigten sich
die KZBV und die Spitzen
verbände auf eine Über
gangslösung unter Beibehal
tung ihrer jeweiligen Rechts
standpunkte bei Kunststof
füllungen im Seitenzahnbe
reich bis zum Inkrafttreten
entsprechender gesetzlicher
Regelungen. Im gemeinsa
men Rundschreiben der
KZBV und den Spitzenver
bänden der Krankenkassen
vom 14.08.96 wurde dies
veröffentlicht.

Es wurde geklärt, daß Kunst
stoffüllungen im Seiten
zahngebiet, bei denen keine
absolute AmalgamKontra
indikation vorliegt, nicht
zur vertragszahnärztlichen
Versorgung gehören. Diese
klare Aussage dient all
denen, die eine qualitätsori
entierte Leistung erbringen
und diese Leistung nun an
gemessen nach GOZ privatli
quidieren können. Die Kran
kenkassen haben dem zuge
stimmt und zugesagt, daß
die so versorgten Patienten
einen Anspruch auf Ko
stenerstattung in Höhe der
BEMANr. 13 a-d durch die
GKV haben. Und sie haben
gemeinsam mit der KZBV
den Gesetzgeber öffentlich
aufgefordert, da für den ge
setzlichen Rahmen zu schaf
fen.

Im Kompromiß hat die
KZBV ihrerseits zugestimmt,
daß (erstmals) die dazugehö
rigen Begleitleistungen als
Sachleistungen abgerechnet
werden und daß Abrech
nung von Vertragszahnärz
ten, die Seitenzahnkunst

stoffüllungen nach 13a-d ab
rechnen, nicht beanstandet
werden. Die Abrechnung der
Begleitleistungen über den
Krankenschein sollte m. E.
baldmöglichst korrigiert
werden.
Auch die abrechnungstechni
sche Frage der Begleitleistun
gen wurde bisher nicht ge
klärt. Das gegenwärtige
BEMAPrüfmodul paßt nicht.
Deshalb ist für die problem
lose Abrechnung ein Verweis
auf die privat erbrachte
Kunststoffüllung im Bemer
kungsfeld des Abrechnungs
scheines notwendig. Dafür
bietet sich ein Kürzel ( z. B.:
KST = Kunststoffüllung) an,
wobei darauf zu achten ist,
daß die Zahnzuordnung ein
deutig erkennbar ist (z. B.: 16
- KST).

Resümee
Die Ära des Amalgams geht
zu Ende. Eine Amalgamalter
native gibt es als Vertragslei
stung nicht. Die Möglichkei
ten der Seitenzahnfüllungen
mit adhäsiven, plastischen
Füllungsmaterialien beste
hen heute schon. Die Ent
wicklung auf diesem Gebiet
ist noch nicht abgeschlossen.
Es wird jedoch nie ein Mate
rial geben, daß völlig ohne ei
ne Nebenwirkung ist. Es
wird eine immer größere
Auswahl auf den Markt kom
men. Dabei werden die Indi
kationen erweitert, neue Fü
lungstechniken kommen
hinzu und die Verarbeitung
wird einfacher werden. In je
dem Fall werden höhere An
forderungen an das Wissen,
die Geschicklichkeit und den
betriebswirtschaftlichen Auf

wand als beim Amalgam ge
stellt werden.
Der BemaZ ist überfordert,
diesen Veränderungen ge
recht zu werden. Die gesetzli
chen Krankenkassen sind
nicht in der Lage, die Kosten
für diese Füllungsart in vol
ler Höhe zu übernehmen.
Damit fallen diese aus der
Sachleistung heraus. Sie soll
ten dies ehrlicherweise auch
ihren Versicherten gegen
über erklären und konse
quenterweise dem Patienten
eine Wahlmöglichkeit ein
räumen, indem sie einen
Festzuschuß je Füllungslei
stung garantieren.
Die Kostenerstattung wäre
die saubere Lösung unter
Einbeziehung der zugehöri
gen Begleitleistungen. Die
Einführung von Vertrags
und Wahlleistungen würde
der GKV die Einhaltung ih
res finanziellen Rahmens
und den Zahnärzten die
Ausübung einer modernen
Zahnheilkunde zum Wohle
ihrer Patienten ermöglichen.

Dr. med. dent.
Gustav Hofmann

Referent für kons.chir.
Leistungen und Wirtschaft
lichkeitsprüfungen
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Der Deutsche Bundestag hat
am 13. September 1996 eini
ge Gesetze des sogenannten
Sparpaketes und das 8. SGB
V Änderungsgesetz verab
schiedet.

Dieses Gesetz enthält die
Mehrkostenregelung bei Fül
lungen. Dies ist bekannter
maßen für die Zahnheilkun
de sehr wichtig, denn es wer
den längst überholte Prinzi
pien endlich verlassen.

Die Änderung ist eine Ergän
zung des schon bestehenden
Paragraphen 28 und lautet:
„Wählen Versicherte bei
Zahnfüllungen eine darüber
hinausgehende Versorgung,
haben sie die Mehrkosten

selbst zu tragen. In diesen
Fällen ist von den Kassen die
vergleichbare preisgünstig
ste plastische Füllung als
Sachleistung abzurechnen.
In Fällen des Satzes 2 (also im
Mehrkostenfall, Anm. Red.) ist
vor Beginn der Behandlung
eine schriftliche Vereinba
rung zwischen dem Zahn
arzt und dem Versicherten
zu treffen. Die Mehrkostenre
gelung gilt nicht für Fälle, in
denen intakte plastische Fül
lungen ausgetauscht wer
den.“

Somit übernehmen die Kran
kenkassen für Versicherte,
die z. B. statt einer vierflächi
gen plastischen Füllung ein

vierflächiges Inlay bevorzu
gen, die Kosten für die preis
werteste plastische Füllung.
Für den Austausch intakter
Füllungen gilt das nicht!

Damit dies auch geschehen
kann, muß der Zahnarzt die
plastische Füllung per
„Schein“ (zukünftig evtl. per
Diskette) zur Abrechnung
bringen, die Mehrkosten
zahlt der Patient direkt an
die Praxis. Dazu ist die vorhe
rige schriftliche Vereinba
rung unerläßlich. Dieses Ge
setz wird mit seiner Veröf
fentlichung im Bundesanzei
ger in Kraft treten.
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Das Beitragsentlastungsge
setz, als Bestandteil des lan
ganhaltend diskutierten
Sparpakets, enthält u. a.
auch die Regeln über den
Wegfall von Zuschüssen bei
Zahnersatz. Dies betrifft Ver
sicherte, die nach dem
31.12.1978 geboren sind. An
ders ausgedrückt: wer im
Jahr 1996 nicht mindestens
19 Jahre alt wird, kann kei
nen Zuschuß zu Zahnersatz
erhalten.

Ausnahmeregelungen sind
im Zusammenhang mit Un
fällen, schweren, nicht ver
meidbaren Erkrankungen
des Kausystems und schwe
ren Allgemeinerkrankungen
und deren Folgen vorgese
hen. Details hierzu muß der

Bundesausschuß der Zahn
ärzte und Krankenkassen
noch festlegen.
Dieses Gesetz tritt am
1.1.1997 in Kraft.

DS Th. Radam

8. SGB V Änderungsgesetz

Beitragsentlastungsgesetz

Inserentenverzeichnis Seite 
Durma GmbH, Stuttgart/Fachdental Leipzig Titelseite 
VOCO, Cuxhaven 2. US 
DELAB, Erfurt 360 
Durma GmbH, Stuttgart/Fachdental Leipzig 361 
R.+R. Daume Finanzdienstleistg., Erfurt 365 
Deutsche Gesellschaft f. Hypnose, Bobingen 377 
ZA - Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft, Düsseldorf 381 
Beycodent, Suhl/Hammerbrücke 387 
IAZ, Bad Driburg 387 
Kleinanzeigen 387 
Göttinger Dental-Labor, Prof. Gutowski 390 
Akademie Praxis und Wissenschaft, Düsseldorf 393 
Dental Service Flechsig & Niedner, Jena 395 
Sparkassen und Giroverband, Erfurt 4. US 
KZV Thüringen Beilage 
Landeszahnärztekammer Thüringen Beilage 
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Im Rundschreiben Nr. 6/96
hatten wir über ein Seminar
angebot in Zusammenarbeit
mit der ApoConsulting in
formiert. Es werden Wirt
schaftsseminare für Zahnärz
te vor Ort angeboten. Die Re
ferenten sind Zahnärzte,
Rechtsprofessoren, Diplom
Finanzwirte und Rechtsan
wälte, die seit vielen Jahren
fachkundig, praxisnah und
vor allem absolut neutral be
raten.
Die Resonanz, die mit die
sem Angebot erzielt wurde,
zeigt uns, daß hier ein Be
darf besteht und der gebote
ne Service der KZV gern
auch angenommen wird.
Von den acht angebotenen
Themen sind sieben Themen
gut gefragt. Hier noch ein
mal die einzelnen Seminar
themen:

1.
KOSTEN SPAREN -
LIQUIDITÄT GEWINNEN
Die Analyse der wirtschaftli
chen Situation des Zahnarz
tes sowie die Möglichkeit der
kreativen steuerlichen und
Kostengestaltung wird an
hand von Beispielrechnun
gen erläutert.

2.
PROFESSIONELLE
PRAXISFÜHRUNG
Das Seminar benennt Strate
gien und Chancen in den
Bereichen Patientengewin
nung, Einnahmevermeh
rung, GKV u. Privatabrech
nung, Mitarbeiterführung.

3. 
ÄRZTLICHE/ZAHNÄRZT
LICHE KOOPERATION -
EINE WIRTSCHAFTLI
CHE NOTWENDIGKEIT
Die Kosten der Zahnarztpra
xis steigen kontinuierlich,
die Einnahmen stagnieren -
bestenfalls. Das Seminar soll
helfen, durch kooperative
Praxisformen entgegenzu
wirken.

4.
PRAXISABGABE/
PRAXISVERÄUSSERUNG
Das Seminar widmet sich
der Gestaltung einer wirt
schaftlich, rechtlich und
steuerlich vorteilhaften Pra
xisabgabe. Angesprochen ist
auch der Zahnarzt, der mit
telfristig an eine Übergabe
denkt.

5.
JAHRESSTEUERGESETZ
1996
Ersparte Steuern sind Ver
mögen, sind Liquidität.
Durch gezielte Steuerstrate
gien und Liquiditätsverbes
serungen zeigt das Seminar
finanzielle Möglichkeiten
zur Altersvorsorge und Ver
mögenssicherung auf.

6.
SCHENKEN UND VERER
BEN - ABER RICHTIG
Das Seminar behandelt die
vielschichtigen Möglichkei
ten der Erbgestaltung.

8.
DIE IMMOBILIE:
SCHUTZ VOR INFLATI
ON - TEIL DER ALTERS
VORSORGE
Das Seminar vermittelt
Grund und Spezialkenntnis
se zur eigenen Gestaltung
und trägt so zur Vermeidung
schwerwiegender Fehler bei.

Das Thema 7: „Die Grün
dung der Zahnarztpraxis“
wurde nur von zwei Kolle
gen angekreuzt und wegen
des mangelnden Interesses
erst einmal vernachlässigt.
Alle diejenigen, die ihre
Rückmeldung an die KZV
Geschäftsstelle geschickt ha
ben, sind registriert und er
halten dann den konkreten
Termin mitgeteilt.
Alle die, die beim Lesen die
ses Artikels sagen, das habe
ich doch glatt überlesen, kön
nen sich bei der Geschäfts
stelle der KZV, Frau Aust,
Tel.Nr. 0361/6752-112, noch
zu jedem Seminar anmel
den, denn wir beabsichtigen,
die Seminare bei Nachfrage
zu wiederholen. Stattfinden
sollen die Seminare im Sit
zungsraum der KZV Thürin
gen, Rathenaustr. 51.
Die Teilnahmegebühr be
trägt incl. der gesetzlichen
Mwst. 65,- DM für ein Halb
tags und 95,- DM für ein
Ganztagsseminar.

Dr. K.-H. Müller

Seminarangebot der KZV Thüringen in
Zusammenarbeit mit der Deutschen
Apotheker und Ärztebank
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Nachdem das Landes
schiedsamt für die vertrags
zahnärztliche Versorgung
Thüringen mit Entscheidung
vom 26.03.1996 eine Prüf
vereinbarung für den Ver
tragsbereich der KZV Thürin
gen festgesetzt hatte, führte
der Vorstand am 15.06.1996
eine Schulung und Beratung
der zahnärztlichen Mitglie
der der Prüfungsausschüsse
in dem Beratungssaal der
Kassenzahnärztlichen Verei
nigung Thüringen in der
Rathenaustraße durch.

gen, Herr DS Peter Luthardt,
berichtete einführend über
die sozialpolitische Situation
in der GKV und die Stellung
der Wirtschaftlichkeitsprü
fung. Er machte die Anwe
senden mit der Geschichte
und den Problemen im Zu
sammenhang mit der Verein
barung der Prüfvereinba
rung vertraut und deutlich,
daß die KZV Thüringen im
sehr langen und zähen Rin
gen versucht hatte, die Ein
zelfallprüfung, welche allein
der dem zahnärztlichen Be
reich typischen Einzellei
stungsvergütung gerecht
werden könne, hoch zu hal
ten.

Dies ist in der nun vereinbar
ten Prüfvereinbarung leider
nur bedingt möglich gewe
sen. Gleichwohl lege die
Prüfvereinbarung eindeutig
fest, daß die auch im Wege
der Durchschnittsfallprü
fung festgestellten Unwirt
schaftlichkeiten anhand von
nach einem Zufallsprinzip
ausgewählten Einzelfallbei
spielen zu belegen sind. Inso
fern gab er seiner Überzeu
gung Ausdruck, daß die be

troffenen Zahnärzte die
Chance haben, die Wirt
schaftlichkeit ihres Vorge
hens nachzuweisen.

Zusammenfassend stellte
Herr Luthardt für den Vor
stand der KZV Thüringen
fest, daß man zur Wirtschaft
lichkeitsprüfung insoweit
stehe, als sie verhindere, daß
unwirtschaftliche Leistun
gen in der GKV erbracht
würden.
Gleichwohl werde sich die
KZV Thüringen dafür einset
zen, daß die Verfahren zur
Prüfung der Wirtschaftlich
keit der Behandlungsweise
streng nach den Vorschriften
der Prüfvereinbarung durch
geführt werden und jeder
Zahnarzt die Chance bekom
me, in einem ordnungsge
mäßen und rechtsstaatlichen
Verfahren seine individuel
len Besonderheiten geltend
machen zu können.

In einem sich daran an
schließenden Vortrag mach
te der Justitiar der KZV
Thüringen, Herr Assessor
jur. Roul Rommeiß, die An
wesenden mit den Festlegun
gen zu Inhalt, Form und Fri

Schulung zur Prüfvereinbarung

von links nach rechts:
Herr Luthardt, Herr Radam
und Herr Dr. Hofmann (Refe
rent für Kons.chir. Leistungen
und Wirtschaftlichkeitsprü
fungen)

Der Vorsitzende des Vorstan
des der Kassenzahnärztli
chen Vereinigung Thürin

Die Kollegen, der Prüfungsausschüsse 
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sten der Anträge auf Über
prüfung der Wirtschaftlich
keit der Behandlungsweise
und die Folgen bei formellen
Fehlern in der Antragsstel
lung bekannt.

Der Referent des Vorstandes
für die Wirtschaftlichkeits
prüfung, Herr Dr. Gustav
Hofmann, führte im weite
ren die Bestimmungen der

Prüfvereinbarung zum Prüf
verfahren aus. Des weiteren
referierte er zu den möglich
Prüfmaßnahmen.
Der stellvertretende Vorsit
zende des Vorstandes, Herr
DS Thorsten Radam, machte
die anwesenden zahnärztli
chen Mitglieder der Prü
fungsausschüsse mit den
neuen Bestimmungen zu
den Prüfmethoden bekannt.
Dabei konnte auf Bekanntes
aufgebaut, aber auch auf
Neues hingewiesen werden.
Besonderes Augenmerk legte
er auf die Frage, ob Leistun
gen, welche einem vorheri

gen Genehmigungsverfah
ren unterlagen, überhaupt
der nachträglichen Prüfung
auf Wirtschaftlichkeit der Be
handlungsweise unterzogen
werden konnten. Er kam
hier eindeutig zu der Fest
stellung, daß dies durch die
Prüfvereinbarung im Prin
zip ausgeschlossen sei. Nur
unter bestimmten Vorausset
zungen sei eine solche nach
trägliche Prüfung denkbar.

red.

von links nach rechts: Herr Dr. Dölz, Frau Hose, Frau Martius aus
der Löberstraße, Herr Rommeiß, Herr Hauschild und Herr Zerull

Herr Rommeiß, unser Jurist
und Leiter der Rechtsabteilung
bei seinem Vortrag

Ausschreibung
Gemäß § 103 Abs. 4 und 5 des V. Buches Sozialgesetzbuch wird für den von Zulassungsbeschrän
kungen betroffenen Zulassungsbezirk Wartburgkreis ab 01.04.1997 ein Vertragszahnarztsitz in

 Tiefenort

ausgeschrieben.

Bewerbungen zur Übernahme dieser Praxis sind schriftlich bei der Geschäftsstelle des Zulassungsaus
schusses einzureichen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen
Zulassungsausschuß, Liebknechtstraße 8, 99085 Erfurt



374

     KZV

tzb 10/96

Jeder hofft, daß dieser Krug
an ihm vorübergehen mag.
Gemeint ist die Wirtschaft
lichkeitsprüfung.
Wir alle wissen, daß die
Krankenkassen für alle Thü
ringer Zahnärzte Prüfanträ
ge stellen können, und des
halb kann es jeden von uns
treffen. Der daraus folgende
Adrenalinausstoß läßt sich
begrenzen, wenn man be
stimmte Grundregeln beach
tet:

Regel 1:
Informieren, so früh
es möglich ist!
Als Vertragszahnärzte sind
wir verpflichtet, eine wirt
schaftliche Behandlungswei
se im Sinne der kassenzahn
ärztlichen Versorgung durch
zuführen. Deshalb, späte
stens mit dem Erhalt der
Nachricht über eine anste
hende Wirtschaftlichkeits
prüfung sollte man eine Be
ratung in Anspruch nehmen.
Ganz aktuell ist hierzu anzu
merken, daß der Landesver
band des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte Semi
nare zur Wirtschaftlich
keitsprüfung in den Kreis
stellen Thüringens anbietet.
Erste Seminare wurden in
Eisenach und Altenburg
durchgeführt.
Nähere Informationen dazu
gibt die Vorsitzende des Lan
desverbandes, Frau Dr. Mar
tina Radam, Blücherstraße
38 in 99099 Erfurt, Tel. und
Fax: 03 61/416175.

Regel 2:
Der Falldurchschnitt
sollte beachtet werden,
aber nicht das Maß der
Dinge sein!
Man sollte grundsätzlich sei
ne Quartalsabrechnung un
ter den Gesichtspunkten der
Wirtschaftlichkeit prüfen.
Das soll nicht  heißen, daß
die Behandlungsweise aus
schließlich nach Durch
schnittswerten erfolgt. Nicht
nur Über, auch Unterschrei
tung kann dazu führen, daß
unwirtschaftliche Behand
lungsweisen vermutet wer
den.

Regel 3:
Praxisbesonderheiten
immer darlegen!
Die Überschreitungen in ein
zelnen Fällen werden immer
im Verhältnis zu den Durch
schnittswerten aller Kollegen
gesehen, und dabei sind Pra
xisbesonderheiten für Kran
kenkassen auch gar nicht
oder nur schwer erkennbar.
Hier sind wir gefordert, die
Besonderheiten unserer Pra
xen, und zwar objektive Tat
sachen, darzustellen. Diese
können
-  die Neugründung der Pra

xis,
-  die besondere Zusammen

setzung des Patientenkli
entels,

-  die mehr chirurgisch oder
PARorientierte Praxis

sein.

Regel 4:
Kompensatorische
Einsparungen sollten
erklärt werden!
Auf Einsparungen bei be
stimmten Positionen sollte
man hinweisen. Besonders
dann, wenn Unterschreitung
der Durchschnittswerte im
ursächlichen Zusammen
hang mit einzelnen Über
schreitungen stehen. Bei
spiel: Vermehrte Wurzelbe
handlungen und weniger Ex
traktionen als der Durch
schnitt.

Regel 5:
Mehraufwand kann
weiteren Mehrauf
wand rechtfertigen!
Werden viele korrekt ausge
führte (!) PARBehandlungen
abgerechnet, müssen auch
die Begleitleistungen der
Vorbehandlung und die an
schließenden Nachbehand
lungen zwangsläufig zu ei
nem erhöhten Abrechnungs
muster führen.

Regel 6:
An Sitzungen des
Prüfungsausschusses
grundsätzlich teilneh
men!
Das persönliche mündliche
Vorbringen des Behand
lungsablaufs ist empfehlens
wert, weil Unklarheiten bes
ser ausgeräumt oder falsche
Interpretationen des Abrech
nungsscheins vermieden
werden. 

Eine Meinung zum Artikel „Schulung zur Prüfvereinbarung“:
Ärger und Streß lassen sich vermeiden
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Mit Zustellung des Prüfan
trages sollte die mündliche
Verhandlung beantragt wer
den. Eine Vertretung bei der
persönlichen Anhörung ist
allerdings nicht möglich, so
daß der/die Kollege/in auch
bei rechtsanwaltlicher Unter
stützung immer selbst dabei
sein sollte. Sollte man aus
persönlichen Gründen zum
vereinbarten Termin verhin
dert sein, empfiehlt es sich
frühzeitig, eine Vertagung
der Sitzung zu beantragen.

Regel 7:
Schriftliche Stellung
nahme kurz und sach
lich abfassen!
Wenn es unumgänglich ist,
sollte zwar eine schriftliche
Stellungnahme abgegeben
werden, doch ist dabei dar
auf zu achten, daß sie nicht
zu ausführlich gerät und sich
auf das Wesentliche be
schränkt. Fünf Seiten und
mehr werden auch von Prü
fungsmitgliedern äußerst
ungern gelesen, denn auch
diese Kollegen sind Zahnärz
te mit täglichem Praxisbe
trieb und beschäftigen sich
in ihrer Freizeit damit.

Regel 8:
Achten Sie auf die
Wahrung der Fristen!
Falls die Fristvorgabe zur
genauen Begründung zu
kurz wird, empfiehlt es sich,
unter Angabe der Gründe ei
ne Fristverlängerung zu be
antragen oder Einspruch mit
dem Hinweis „Begründung
wird nachgereicht wegen ...“
geltend zu machen. Die Ein
reichung der Begründung

sollte nicht erst am Tage der
Sitzung erfolgen, weil dann
die Würdigung durch die
Ausschußmitglieder er
schwert würde.

Regel 9:
Auslagen für das Ver
fahren vor dem Be
schwerdeausschuß er
statten lassen!
Hier bitte genau lesen. Wer
im Prüfungsausschuß erfolg
reich ist, das ist die „erste In
stanz“ der Wirtschaftlich
keitsprüfung, hat keinen An
spruch auf Erstattung der
Auslagen, auch wenn sie/er
sich von einem Rechtsbei
stand vertreten lassen hat.

Ist man aber ganz oder teil
weise von dem Beschwerde
ausschuß, den man immer
anrufen sollte, wenn der/die
Zahnarzt/in glaubt, daß in
der ersten Instanz nicht kor
rekt entschieden wurde, so
müssen die Auslagen für das
Verfahren im Rahmen des
§ 63 SGB X erstattet werden.
Wer diese Grundregeln be
achtet, sollte eigentlich ruhig
und gelassen in die sicher
lich nicht unbedingt ange
nehme Prüfung auf Wirt
schaftlichkeit gehen können.

Das meint

Dr. K.H. Müller

Amtliche Mitteilung

Beschluß des Landesausschusses der
Zahnärzte und Krankenkassen in der ersten
Amtsperiode gemäß §103 SGB V und § 16b ZVZ
vom 12. September 1996

Bezug nehmend auf den Bedarfsplan für die zahnärztliche
Versorgung in Thüringen gemäß § 99 SGB V und den festge
stellten Versorgungsgrad gemäß §§ 100 und 101 SGB V in Ver
bindung mit §§ 15 und 16b ZVZ ergeben sich bezüglich An
ordnung/Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen folgen
de Veränderungen:

Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen (zahnärztli
che Versorgung):

SaaleHolzlandKreis

Dieser Beschluß tritt mit Veröffentlichung gemäß § 16b (4)
ZVZ in Kraft.

gez. Günther SchroederPrintzen
Vorsitzender des Landesausschusses
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Der Bundesgerichtshof hat
mit Urteil vom 21.11.1995, Az:
6 Zr 329/94, entschieden, daß
die ärztliche Aufklärungs
pflicht in Fällen zur Verfü
gung stehender Behand
lungsalternativen nicht vor
aussetze, daß die wissen
schaftliche Diskussion über
bestimmte Risiken einer Be
handlung bereits abgeschlos
sen sei und zu allgemein ak
zeptierten Ergebnissen ge
führt habe. Es genüge  viel
mehr, daß ernsthafte Stim
men in der medizinischen
Wissenschaft auf bestimmte,
mit einer Behandlung ver
bundene, Gefahren hinwie
sen.

Zugrunde lag dem folgender
Sachverhalt. Der Kläger zog
sich im Jahre 1991 eine Na
gelkranzfraktur der rechten
Großzehe zu. Durch den be
handelnden Arzt wurde ein
Unterschenkelgehgips ange
legt. Im Laufe der Behand
lung stellte sich eine Bek
kenBeinVenenthrombose, 
rechts, ein, die erst nach eini

gen Tagen diagnostiziert
werden konnte und trotz sta
tionärer Behandlung weder
operativ noch medikamen
tös geheilt werden konnte.
Der Bundesgerichtshof
kommt auf Grundlage dieser
Diskussion zu der Überzeu
gung, daß, obwohl zum da
maligen Zeitpunkt eine
Thrombosenprophylaxe 
durch Vergabe von Heparin
im ambulanten Bereich zwar
schon zur Diskussion gewe
sen sei, aber noch nicht zum
ärztlichen Standard gehört
habe und erst im Januar 1992
eine wissenschaftliche Stu
die erschienen sei, die auch
für den ambulanten Bereich
die Notwendigkeit einer He
parinProphylaxe bei Patien
ten mit Gipsruhigstellung
zweifelsfrei ergeben habe,
habe der Arzt möglicherwei
se seine Aufklärungspflicht
verletzt, was ggf. zu Scha
densersatzansprüchen des
Patienten führen könnte.
Der Arzt muß nach der stän
digen Rechtsprechung des

Senates den Patienten über
die spezifischen Risiken ei
ner Behandlung aufklären,
wenn sie im Falle einer Ver
wirklichung die Lebensfüh
rung schwer belasten. Bei
der Aufklärungspflicht über
solche Gefahren käme es
nicht darauf an, daß Behand
lungsmaßnahmen zur Ver
hinderung solcher Gefahren
bereits zum medizinischen
Standard gehörten.
Diese Entscheidung ist be
sonders bedeutsam für die
noch nicht restlos geklärten,
aber bereits in Diskussion be
findlichen Risiken durch
Kunststoffüllungen. Jeder
Zahnarzt ist gut beraten, die
Patienten rechtzeitig vor der
Versorgung über diese Risi
ken aufzuklären, Alternati
ven aufzuzeigen und die Auf
klärung umfassend zu doku
mentieren.

R. Rommeiß
Justitiar
 

Rechtsprechung:

Aufklärungspflicht des Arztes bei Behandlungs
alternativen:
Gefahrenhinweise trotz noch nicht abgeschlosse
ner wissenschaftlicher Diskussion

  zum 82. Geburtstag  Herrn SR Dr. Herbert Hofmann
 am 21.10.  Brauhausstraße 8, 07980 Berga/Elster

 zum 75. Geburtstag  Frau SR Stephanie Treppschuh
 am 2.10.  Hauptmarkt 6 - 7, 99867 Gotha

 zum 70. Geburtstag  Herrn Dr. Wolfgang Thiem
 am 25.10.  FranzLisztStraße 4, 99610 Sömmerda

Wir gratulieren!
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Das Landessozialgericht Ba
denWürttemberg hat mit
Beschluß vom 18.12.1995, Az:
L 5 Ka 2221/95 aK - B, in ei
nem Fall zu entscheiden ge
habt, bei dem durch den
Zahnarzt ein Heil und Ko
stenplan am 10.11.1992 zur
Genehmigung eingereicht
wurde, welcher am 11.01.1993
die Genehmigung erfuhr. Al
lerdings sind die Kronen be
reits am 09.12.1992 fertigge
stellt und am 17.12.1992 ein
gegliedert worden, ohne daß
diese Maßnahmen unauf
schiebbar gewesen wären.

Das Gericht kommt in Ausle
gung der Verträge und Richt
linien für die zahnprotheti
sche Behandlung zu der
Überzeugung, daß mit der
Behandlung erst begonnen
werden soll, wenn die Ver
tragskasse die Anspruchsbe
rechtigung bestätigt hat. Die
se Regelung sei dahingehend
zu verstehen, daß der Zahn
arzt die Behandlung im Re
gelfall - d. h., wenn nicht un
aufschiebbare Maßnahmen
anstünden - erst nach der
Genehmigung des Heil und
Kostenplanes beginnen dür
fe. Bei zu frühem Behand
lungsbeginn sei ein Vergü
tungsanspruch zu vernei
nen.

Diese Regelungen seien
durchaus mit dem Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz und
dem Übermaßverbot verein
bar. Denn schon die der Kro
neneingliederung vorausge
henden Vorarbeiten könnten
eine wirkungsvolle Überprü

fung durch die für die Plan
genehmigung zuständige
Stelle unmöglich machen, so
daß es nicht ausreiche, mit
der Kroneneingliederung bis
zur Genehmigung zu war
ten. Dementsprechend wür
den die Vergütungsaus
schlüsse für den Fall des Ar
beitsbeginnes vor Genehmi
gung des Heil und Kosten
planes allgemein als unbe
denklich angesehen werden.
Der Zahnarzt dürfe die Be
handlung, wenn nicht unauf
schiebbare Maßnahmen an
stünden, erst nach der Ge
nehmigung des Heil und Ko
stenplanes beginnen. Bei ei
nem zu frühen Beginn sei
ein Vergütungsanspruch zu
verneinen. Habe die Kassen
zahnärztliche Vereinigung

ihm trotzdem schon eine
Vergütung bezahlt, so könne
sie diese von ihm wiederer
stattet verlangen (sog. sach
lichrechnerische Richtigstel
lung in Beziehung mit ei
nem Erstattungsanspruch).
Da davon auszugehen ist,
daß diese Rechtsprechnung
auch für die anderen einer
vorherigen Genehmigung
bedürfenden Leistungsberei
che Anwendung finden
wird, ist jeder Zahnarzt gut
beraten, erst nach erteilter
Genehmigung die Behand
lung zu beginnen.

R. Rommeiß
Justitiar

Deutsche Gesellschaft für Hypnose  DGH
Fort und Weiterbildung in klinischer Hypnose

für Zahnärzte

Beginn einer neuen Kursserie 1996/97
   

am Sa. 16. + So. 17. November 1996
in Jena, Pharmazeutisches Institut der Universität

 Folgetermine sind: 8. + 9. März, 7. + 8. Juni 1997
13. + 14. September, 8. + 9. November 1997.

 Diese Ausbildung nach dem Curriculum der DGH wird
uneingeschränkt für das Zertifikat der DGH gewertet.

Anmeldung und Information: 

DGH - Augsburg, Dr. med. dent. Volker Reindl
Lindauer Straße 6, D-86399 Bobingen 

Tel. 08234-3393, Fax 08234-7981
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In letzter Zeit ist an die KZV
Thüringen verstärkt die Fra
ge herangetragen worden, ob
Zahnärzte in ihrem Praxisla
bor zahntechnische Leistun
gen für Kollegen erbringen
können.

Diese Frage ist grundsätzlich
mit „Nein“ zu beantworten.
Dies folgt daraus, daß die
Ausführungen zahntechni
scher Leistungen gem. § 1
Handwerksordnung (HwO)
in Verbindung mit Nr. 94 der
Anlage A regelmäßig im Rah
men eines Handwerksbetrie
bes als stehendes Gewerbe
handwerksmäßig erbracht
werden. Die Erbringung von
handwerklichen Leistungen
als stehendes Gewerbe erfor
dert demnach dann aber
auch die Eintragung in die
Handwerksrolle, welche nur
bei Vorliegen der Vorausset
zungen zur Eintragung gem.
HwO erfolgen kann. Dies ist
dann der Fall, wenn der Be
trieb von einem Handwerks
meister geleitet wird.

Als Ausnahme hiervon gilt
(so auch BVerwGE 58, 93/
100), wenn ein Zahnarzt per
sönlich in einem praxiseige
nen Laboratorium zahntech
nische Leistungen für seine
eigenen Patienten ausführt.
Dabei kann er sich auch ei
ner Hilfsperson, d. h. eines
(od. mehrerer) Zahntechni
kers, bedienen.

Das Bundesverwaltungsge
richt ging dabei von der
Überlegung aus, daß, wenn
auch die  Erbringung zahn
technischer Leistungen dem
handwerklichen Gewerbe
zuzuordnen ist, dies dann je

doch nicht zur Notwendig
keit der Eintragung in die
Handwerksrolle führt, wenn
der Zahnarzt zahntechnische
Leistungen für seine eigenen
Patienten im Rahmen der
zahnmedizinischen Behand
lung erbringt. In diesem Fal
le gehören die zahntechni
schen Leistungen zur dem
Zahnarzt vorbehaltenen
zahnärztlichen Gesamtver
sorgung.

Fehlt es allerdings am Bezug
zur zahnmedizinischen ärzt
lichen Tätigkeit, dann han
delt es sich bei der Erbrin
gung zahntechnischer Lei
stungen um handwerklich
erbrachte Arbeiten, die der
Eintragung in die Hand
werksrolle und der damit im
Zusammenhang stehenden
Erfüllung der Voraussetzun
gen nach der Handwerksord
nung bedürfen.

Soweit also ein Zahnarzt in
seinem Praxislabor zahntech
nische Leistungen im Auf
trag für andere Zahnärzte er
bringt, ist dies unzulässig, da
die Eintragung in die Hand
werksrolle regelmäßig nicht
erfolgte.

Eine weitere Problematik ist
darin zu sehen, daß diese
Leistungen gewerblicher Na
tur sind und entsprechend
besteuert werden können.
Insofern ist auch die Abrech
nung zahntechnischer Lei
stungen durch Beibringung
eines Eigenbeleges einer an
deren Zahnarztpraxis bei der
KZV Thüringen nicht zuläs
sig, da die Voraussetzungen
für die handwerklich ge
werbsmäßige Erbringung

zahntechnischer Leistungen
nicht erfüllt sind.
Soweit allerdings Zahnärzte
auf die Beauftragung von
handwerklich organisierten
zahntechnischen Laboratori
en verzichten wollen, bietet
sich die Bildung eines Praxis
labors in Form einer Geräte
gemeinschaft an. Hierzu ist
auch ein Urteil des Landesso
zialgerichtes SchleswigHol
stein, Az: L 6 Ka 25/93 (wir
berichteten ausführlich im
tzb 10/95, S. 408) ergangen.
Danach ist es zulässig, daß
Zahnärzte gemeinschaftlich
ein Praxislabor unter Anstel
lung mehrerer Zahntechni
ker betreiben. Voraussetzung
ist gleichwohl, daß in diesem
gemeinschaftlich betriebe
nen Labor ausschließlich Lei
stungen für die beteiligten
Zahnärzte erbracht werden.
Die Abrechnung der zahn
technischen Leistungen er
folgt dann auf Eigenbeleg
des jeweiligen die zahnärztli
che Versorgung vornehmen
den Zahnarztes.

R. Rommeiß
Justitiar 

Eigenlaborleistungen für Kollegen
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Hygieneberatung per Briefangebot

tzb 10/96

KZV     

Sicherlich habe nicht ich al
lein den Brief von Dr. med.
Bernd Bielau aus Ahorn bei
Coburg erhalten?!

Und ich kann auch nicht
nachprüfen, ob und wie se
riös das darin gemachte An
gebot der „Unterstützung bei
der Umsetzung der BGA
Richtlinie für Krankenhaus
hygiene, Anlage Ziffer 5.6,
Hyg. Untersuchungen, z. B.
beim halbjährigen Steritest,
...“ ist, nur möchte ich zu be
denken geben, daß Herr Dr.
Bielau weder bei einem

KZVVertreter vorstellig noch
eine Vorstellung terminiert
hat. Das wurde mir von unse
rem Hauptgeschäftsführer
Herrn Zerull auf telefonische
Nachfrage mitgeteilt.

Wenn jemand in seinem An
schreiben versucht, durch
Nennung offizieller wohlbe
kannter Stellen Seriosität zu
erzielen und sich dieses bei
Nachfragen als falsch er
weist, erhält das Ganze einen
faden Beigeschmack.

Deshalb möchte ich jede Kol
legin und jeden Kollegen bit

ten, selbst zu prüfen, wie gut
das Angebot ist. Von seiten
der KZVTh hat eine solche
Prüfung nicht stattgefunden.

PS: Richtig ist, daß die Abt.
Krankenhaushygiene am Hy
gieninstitut Gera seit dem
01.10.96 geschlossen ist. Das
wurde mir von der Leiterin
telefonisch bestätigt.

Dr. K.H. Müller

Vielleicht erinnern sich eini
ge noch an den Artikel im
tzb Heft 78/1996, der mit
„Scientology auch in unseren
Praxen“ überschrieben war.

Genau diese Firma Regu
med, auch wenn sie in besag
tem Artikel noch Firma Brü
gemann heißt (Anm. d. Red.:
nach Ausscheiden des Ge
schäftsführers H. Brügemann
wurde die Firma in Regumed
umbenannt) - zumindest ist
auffällig, daß der Sitz in Grä
felfing identisch ist und Na
men ja bekanntlich Schall
und Rauch sind - versucht in
Thüringen, großflächige Se
minarangebote zu plazieren.

Im Informationsbrief wird
darauf verwiesen, daß mit

dem Konzept der BICOM Re
sonanzTherapie für den
Zahnarzt exakte Test und
Therapiemöglichkeiten für
Allergiker gegeben sind.

Und es werden kostenlose Se
minarangebote in Suhl, Er
furt, Saalfeld, Gera und Jena
gemacht. Jeder Kollegin und
jedem Kollegen, die sich
schon zu einem solchen Se
minar angemeldet haben,
würde ich doch empfehlen,
den Artikel aus Heft 78/96
noch einmal oder überhaupt
zu lesen.

Ich denke, wir alle sind genü
gend sensibilisiert durch Be
richte in den Medien und
wissen, was die Scientology
Sekte will.

To clear Germany - Deutsch
land soll von Scientology
vollständig unterwandert
und beherrscht werden.
40 Jahre Totalitarismus soll
ten ausreichend gewesen
sein!

Dr. K.H. Müller

Scientology will in unsere Praxen!
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Bei der Übergabe der Patien
tenkartei an einen Praxisnach
folger ist nach herrschender
Rechtsmeinung die Zustim
mung jedes betroffenen Patien
ten erforderlich. Die Mißach
tung dieser Rechtslage kann
die Wirksamkeit des gesamten
Praxisübernahmevertrages ge
fährden und die Rückgabe der
Zahnarztpraxis einerseits und
des Kaufpreises andererseits
zur Folge haben.

Seit dem Urteil des Bundes
gerichtshofs vom 11.12.1991,
Az.: VIII ZR 4/91, darf die
ärztliche Dokumentation
nicht mehr ohne ausdrückli
che Zustimmung des einzel
nen Patienten einem Praxis
nachfolger überlassen wer
den.

Die Abgabe der Patientenkar
tei ohne die Einwilligung der
betroffenen Patienten stellt
einen Verstoß gegen die ärzt
liche Schweigepflicht und ge
gen das informatielle Selbst
bestimmungsrecht des Pati
enten dar. Verstöße gegen die
ärztliche Schweigepflicht
werden nach dem Strafge
setzbuch geahndet. Patien
ten hätten darüber hinaus
die Möglichkeit, einen ihnen
entstandenen Schaden auf
zivilrechtlichem Wege einzu
klagen.

Für die auch betriebswirt
schaftlich geglückte Praxis
übergabe gibt es jedoch noch
eine weitere, viel größere Ge
fahr: Die Übergabe der Pati
entenkartei dürfte ein we
sentlicher Bestandteil des
Vertrages sein. Wenn diese
Bestimmung zur Karteiüber
gabe wegen des Verstoßes ge
gen die genannten gesetzli

chen Verbote (Schweige
pflicht, Selbstbestimmung)
nichtig ist, dann ist es auch
der gesamte Übernahmever
trag - selbst eine salvatori
sche Klausel kann da nichts
heilen, so nicht überra
schend das Landgericht Ber
lin in einem allerdings noch
nicht rechtskräftigen Urteil
vom 09.10.1995, Az.: 12 U
1926/92.

Ist der Vertrag nichtig, er
folgt die Rückabwicklung:
Rückzahlung des Kaufprei
ses einerseits und Rückgabe
der Praxis andererseits.
Selbst wenn die persönliche
Lebensplanung des Praxisab
gebenden die Wiederaufnah
me seiner beruflichen Tätig
keit in der alten Praxis mög
lich macht, braucht der da
mit verbundene Ärger und
die Auswirkung auf den Pra
xiswert bei einem neuerli
chen Praxisverkaufsversuch
nicht näher erläutert wer
den.

Wie soll nun konkret verfah
ren werden? Eine Vereinba
rung zur Übergabe der Pati
entenkartei, die wirklich
hält, setzt voraus, daß die
Verpflichtung zur Übergabe
auf zustimmende Patienten
beschränkt wird. Dies hat
der Bundesgerichtshof am
Beispiel einer Anwaltspraxis
ausdrücklich bestätigt im Ur
teil vom 17.05.1995, IX ZR
94/94.

Ist für diese Zustimmung
denn nun wirklich erforder
lich, jeden Patienten geson
dert anzuschreiben? Dabei
Darstellung der Situation
und Bitte um aktive Zustim
mung, also Rücksendung der

beiliegenden, möglichst fran
kierten Rückantwort (aber
bitte keine Postkarte, denn
allein die Tatsache, daß man
zum Patientenstamm eines
bestimmten Arztes zählt, un
terliegt wiederum der
Schweigepflicht)? Weltfremd!
Was soll da allein für Porto
ausgegeben werden! Wie
groß schätzt man denn die
Rücklaufquote ein? Wie soll
der aktive Patientenstamm
bestimmt werden - ein zwi
schenzeitlich nachbehan
delnder Kollege würde sich
nicht ganz zu Unrecht ob sol
cher „Werbeschreiben“ mit
der Bitte um berufsrechtli
che Maßnahmen an die Kam
mer wenden!?
Die Empfehlung der Zahn
ärztekammer als Reaktion
auf das BGHUrteil von 1991
gilt hier unverändert fort:
Die gesamte ärztliche Doku
mentation, also die Kartei
karten, Röntgenaufnahmen
etc., verbleibt sicher ver
wahrt in den Praxisräumen
des Nachfolgers - Zugang hat
jedoch ausschließlich eine
vom Praxisabgeber beauf
tragte Person, so z. B. die
übernommene Rezeptions
helferin. Sie wird die Kartei
karten erst dann in die lau
fende Kartei des Überneh
mers einsortieren, wenn der
Patient seine aktive Zustim
mung gegeben hat - nämlich
beim ersten Besuch in der
Praxis nach Übergabe.
Wenn der Patient nicht mehr
kommt, nun dann verbleibt
die Karteikarte weiter sicher
verschlossen im Karteikasten
des Abgebenden, verwaltet
durch die beauftragte Helfe
rin. 

Übergabe der Patientenkartei

Praxis



Wenn der Patient erscheint,
in der neuen Praxis jedoch
nicht behandelt werden
möchte, sondern zu einem
dritten Kollegen gehen will:
Dann werden die Behand
lungsunterlagen auf Auffor
derung dem Nachbehandler
zur Verfügung gestellt. Der
Verbleib der Unterlagen ist
in der Altkartei zu dokumen
tieren, die Erstellung von Ko
pien zur Aushändigung oder
zum Verbleib ist obligat, kön
nen doch Ansprüche aus feh
lerhafter Behandlung unter
Umständen mit einer Frist
bis zu 30 Jahren geltend ge
macht werden (längstens je
doch mit einer Frist von zwei
Jahren zuzüglich des laufen
den Kalenderjahres nach Be
kanntwerden der entspre
chenden Umstände).
So hatten wir es empfohlen
und so funktioniert es ganz
gut, wie wir den Rückmel
dungen aus der Kollegen
schaft entnehmen. Die Rege
lung ist in der Anwendung
weniger kompliziert, als es
sich zunächst liest. Sie ge
hört natürlich in den Über
nahmevertrag. Das Honorar
für die mit der Verwaltung
der Altkartei beauftragten
Person läßt sich bei der Be
stimmung des Gesamtkauf
preises sicherlich berücksich
tigen. Der Sie beratende An
walt wird spätestens nach ei
nem Blick auf diesen Artikel
die Beschränkung der Ver
pflichtung zur Übergabe auf
zustimmende Patienten im
Vertrag nicht mehr verges
sen.

Dr. Thomas Ruff

Aus: Zahnärzteblatt Schleswig
Holstein 7/96

tzb 10/96
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heilkunde ausrichten, die
zugleich den Bedürfnissen
der Patienten am besten ge
recht wird. Vieles spricht
dafür, daß es künftig mehr
Gemeinschaftspraxen geben
wird. Wirtschaftliche Überle
gungen begünstigen diese
Entwicklung, aber auch me
dizinische Notwendigkeiten,
die mit der zunehmenden
Spezialisierung zusammen
hängen. Gemeinschaftspra
xen erleichtern zudem die
Teilzeitarbeit, liegt der Anteil
der Frauen unter den Zahn
ärzten doch bei über 30 Pro
zent.

Angesichts der insgesamt we
nig erfreulichen Perspekti
ven ist es nicht verwunder
lich, daß der Andrang zum
Studium der Zahnmedizin
weiter nachgelassen hat. Auf
einen der rund 1200 Studien
plätze kommen nur noch
zwei Bewerber. Früher wa
ren es sieben. Die Abiturien
ten reagieren also durchaus
auf den Markt. Nicht wenige
Studenten verzichten sogar
darauf, über Eignungsge
spräche mit Hochschulleh
rern schneller zum Studium
zugelassen zu werden. Sie
können sich darauf verlas
sen, vergleichsweise bald
über die Warteliste zum Zu
ge zu kommen. Ob das so
bleibt, ist mehr als fraglich.

Aus finanziellen Gründen ge
raten auch die Universitäts
zahnkliniken unter Druck.
In Berlin ist bereits eine Aus

bildungsstätte verschwun
den. In NordrheinWestfalen
evaluiert man. In Hessen ist
geplant, die Zahnklinik in
Marburg ganz aufzugeben,
die Ausbildungskapazitäten
in Gießen wird man verklei
nern. Zu einer Verringerung
der Studienplätze dürfte
schließlich die geplante neue
Approbationsordnung für
Zahnärzte beitragen, die zu
einer Verbesserung der Aus
bildung führen soll.

Der Schlüssel Dozenten zu
Studenten soll von jetzt eins
zu sechs auf eins zu drei ge
senkt werden, was zu einer
Verringerung der Studien
plätze um ein Drittel auf
rund 800 führen würde.
Realistischer erscheint ein
Rückgang um 25 Prozent auf
900 Plätze.

Daß das Studium der Zahn
medizin reformbedürftig ist,
wird längst allgemein akzep
tiert. Die Kritik an den der
zeitigen Zuständen ist teil
weise hart. Die zahnmedizi
nische Technik und die Pro
thetik stünden zu sehr im
Vordergrund der Ausbil
dung, heißt es. Prävention
und Zahnerhalt kämen zu
kurz. Trotzdem könne es der
Zahnarzt nicht mit einem
drei Jahre lang in einem
technologisch weit überlege
nen Labor ausgebildeten
Zahntechniker aufnehmen.
Ein Hochschullehrer faßte
diese Kritik prägnant zusam
men: „Nach fünf Jahren Stu

Wer sich berufen fühlt, Zahn
arzt zu werden, den sollten
die derzeit herrschenden
widrigen Verhältnisse nicht
davon abhalten. Die Misere
beginnt bereits beim Studi
um, das reformbedürftig ist.
Ausbildungsstellen, die nach
dem Staatsexamen auf die
Tätigkeit als Kassenzahnarzt
vorbereiten, sind schwer zu
finden. Die Niederlassung als
Kassenarzt unterliegt einer
Bedarfsplanung. Bereits jetzt
sind 15 Prozent des ge
samten Bundesgebiets über
versorgt und daher für weite
re Praxisgründungen ge
sperrt.

Die wirtschaftlichen Aussich
ten sind ernüchternd, die Tä
tigkeit in der Praxis jedoch
anstrengend, ja aufreibend.
Hinzu kommen die Unsi
cherheiten, die mit den Re
formen der gesetzlichen
Krankenversicherung ver
bunden sind, sowie der Frust
mit den unter sich zerstritte
nen, streitbaren Kassen und
Kammerfunktionären.

Selbst wenn die goldenen
Jahre mit Spitzeneinkünften
längst vorbei sind, besteht
doch kein Zweifel daran, daß
künftig jährlich mehrere
hundert Zahnärzte aus dem
Berufsleben ausscheiden
und ersetzt werden müssen.
Erfolgreich werden später all
jene sein, die Ausbildung
und Weiterbildung frühzei
tig an den Erfordernissen ei
ner wissenschaftlichen Zahn

Auch für die Zahnärzte sind die goldenen Jahre vorbei

Der Mythos vom freien Beruf verblaßt/
Studieren in Deutschland: Zahnmedizin
Von Rainer Flöhl
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arzt ständig, soll er doch die
auch in seinem Fach immer
schneller werdende Entwick
lung verfolgen und kritisch
bewerten.

Die scharfe Kritik an der her
kömmlichen Zahnmedizin
liegt in einem Paradigmen
wandel begründet, der in
der Bundesrepublik nur
langsam akzeptiert wird. Die
technisch kurative Zahnme
dizin ist längst durch eine
biologisch präventive Zahn
heilkunde abgelöst worden.
Dies verlangt vom Zahnarzt
und von den Hochschulleh
rern ein Umdenken.

Die technisch orientierte
Ausbildung führte unge
rechtfertigt früh zu Eingrif
fen. Bevor die Studenten,
wie hierzulande üblich, da
mit beginnen, die Restaurati
on des Gebisses an Plastik
zähnen zu üben, sollten sie
die Ursache von Karies ver
stehen, was einen anderen
Unterricht voraussetzt.

Die geplante Änderung der
Ausbildungsordnung soll
diesem Wandel Rechnung
tragen. Doch auch ein ande
rer Nachteil zwingt zu Ände
rungen. Die Studenten kom
men erst spät - im siebten
Semester - mit Patienten in
Berührung. Diese mangeln
de Nähe zum Kranken soll
beseitigt und die klinisch
praktische Ausbildung insge
samt erweitert werden. Die
Studenten wollen zudem Na
turwissenschaften und Bio
chemie erheblich einschrän
ken und dafür weitere Fä
cher einfuhren: Notfallmedi
zin, Diagnostik und Behand
lungsplanung, Betriebswirt
schaftslehre und Abrech

nungswesen, Psychologie
und Psychosomatik sowie Pa
tientenführung. Als selbstän
dige Fächer sollen Parodon
tologie und Kinderzahnheil
kunde dazukommen, was
bei den Hochschullehrern
auf Widerstand stößt. Sie
wollen beide Fächer in die
Zahnerhaltungskunde inte
grieren.

Das Studium, das sich bis
lang in fünf vorklinische und
fünf klinische Semester glie
dert, soll nach Ansicht der
Hochschullehrer in vier vor
klinische, zwei propädeuti
sche und vier klinische Se
mester aufgeteilt werden.
Die zwei propädeutischen
Semester sollen Phantom
übungen an Modellköpfen
sowie dem allgemeinen me
dizinischen Unterricht die
nen. Was die Prüfung anbe
langt, will man die individu
ellen Maßstäbe bei der Beur
teilung der Leistungen beibe
halten. Lediglich die Noten
skala soll geändert werden.
Die Qualität der Absolventen
dürfte deshalb weiterhin
weit auseinanderklaffen. Be
denklich stimmt dabei, daß
die Ausfallrate im Vergleich
zu anderen Disziplinen un
gewöhnlich niedrig liegt. Das
bedeutet, daß viele Studen
ten approbiert werden, die
eigentlich nicht für den Be
ruf geeignet sind.

Doch das ficht offenbar die
zahnärztlichen Verbände
und Institutionen nicht an.
Sie sehen in der steigenden
Zahl von Zahnärzten nicht
unbedingt ein Problem.
Noch seien viele Patienten
unterversorgt, mehr Konkur
renz unter den Zahnärzten

dium weder ein vollwertiger
Zahntechniker noch ein voll
wertiger Mediziner zu sein
muß frustrieren. Wo gibt es
diese Perversität sonst in der
Medizin am Menschen - ab
solviert etwa ein Augenarzt
eine halbe Optikerlehre, ein
Gynäkologe eine halbe Heb
ammenausbildung oder ein
Orthopäde eine halbe Or
thopädietechnikerlehre, um
zusammen mit einem Frag
ment an Allgemeinmedizin
ins Berufsleben zu treten.“

Dieses Festhalten an der
Zahntechnik wird zum einen
damit begründet, daß der
Arzt fähig sein müsse, die
Qualität der Zahntechniker
zu beurteilen. Zum anderen
wird dadurch erreicht, daß
die Zahnärzte kostengünstig
selbst Praxislabors betreiben
können. Allerdings verfügen
nur 16 Prozent der Praxen
über ein Labor mit Zahntech
niker. Die Dominanz der
Zahntechnik dürfte in ho
hem Maße auch mit dem Be
harrungsvermögen der
Hochschullehrer zu tun ha
ben.

Insgesamt wird die Bereit
schaft der Professoren zu Re
formen nicht hoch einge
schätzt. Sie wollen keine Ver
änderungen. Der akademi
sche Unterricht ist, so ein
Kritiker, zur schulischen
Massenveranstaltung degra
diert, die Studierenden
müßten, heißt es in einem
Artikel, kaum jemals eine Li
teraturrecherche anstellen,
einen wissenschaftlichen Ar
tikel lesen oder einen voll
ständigen Satz zu Papier
bringen. Dabei steigen die
Anforderungen an den Zahn

Berufspolitik
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Derzeit liegt das Durch
schnittseinkommen der
rund 50.000 in freier Praxis
tätigen Zahnärzte in den
alten Bundesländern bei
200.000 DM, in den neuen
Ländern bei 150.000 DM.
Für die Übernahme einer
Praxis werden, einschließlich
eines Betriebskredits für die
ersten Monate, in den alten
Ländern rund 450.000 DM
benötigt (in den neuen Län
dern gibt es kaum Praxen,
die übernommen werden
können). Für Neugründun
gen sind rund 500.000 DM
(425.000 DM) erforderlich.
Insgesamt haben 1995 rund
4.000 Zahnärzte eine Praxis
gegründet oder übernom
men. Der Anteil der Grup
penpraxen liegt derzeit bei
15 Prozent.
Angesichts der Tatsache, daß
der Zahnarzt immer stärker

in Abhängigkeit von der ge
setzlichen Krankenversiche
rung gerät, stellt sich die Fra
ge, ob der Mythos vom freien
Beruf nicht doch allmählich
verblaßt. Der Zahnarzt er
füllt zwar wichtige Merkma
le des freien Berufs - Autono
mie und Selbstbestimmung
in der Praxis -, doch die
zahnärztliche Praxis wird
mehr und mehr eine Dienst
leistungseinrichtung wie vie
le andere. Die Einsicht in die
se Entwicklung könnte es
den Zahnärzten erleichtern,
ihre Rolle als Poltergeister
des Gesundheitswesens auf
zugeben.

Aus: 
Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 10. 8. 1996

könne zur Verbesserung der
Qualität beitragen.

Insgesamt dürften sich die
Praxen stärker spezialisieren,
auf Präventivmedizin, Paro
dontologie oder Implantolo
gie. Eine weitere Möglichkeit
zur Profilierung ist die Al
terszahnheilkunde, die die
Besonderheiten älterer Pati
enten berücksichtigt - bis
hin zur ambulanten Versor
gung durch Hausbesuche.

Ungewiß bleibt die wirt
schaftliche Entwicklung. Die
meisten Verbände streben
zwar ein Aufbrechen des
Sachleistungsprinzips in Ver
tragsleistungen (die von den
Kassen erstattet werden) und
Wahlleistungen (die der Pati
ent zu bezahlen hat) an, doch
diese Pläne ließen sich bis
lang politisch nicht verwirk
lichen.

Ausbildung Zahnarzthelferinnen
Prüfungstermine 1997

Termin Zwischenprüfung      26.02.97

Termine Abschlußprüfung Winter 1997:  Schriftlicher Teil:  1. Tag  26.02.97
   2. Tag  05.03.97
  Mündl.praktische Übung:  09.04.97

Termine Abschlußprüfung Sommer 1997:  Schriftlicher Teil:  1. Tag  28.05.97
   2. Tag  04.06.97
  Mündl.praktische Übung:   27.06.97 - 05.07.97

Die Anmeldeformulare werden rechtzeitig an die Ausbilder versandt, bitte Anmeldedatum be
achten.

Für eine vorgezogene Abschlußprüfung oder externe Abschlußprüfung (Winter 1997) bitte die
Anträge bis 22.11.96, die Anträge für eine externe Abschlußprüfung (Sommer 1997) bis Ende Ja
nuar 1997 bei der Landeszahnärztekammer Thüringen einreichen.

Wichtig! Zur Anmeldung für die Zwischenprüfung ist für noch nicht 18jährige ein Ärztliches
Gutachten lt. Jugendarbeitsschutzgesetz erforderlich. Es kann dazu das Gutachten der ersten
Nachuntersuchung (JArbSchG § 33) genommen werden, welches ein Jahr nach Ausbildungsbe
ginn dem Ausbilder seitens der Auszubildenden vorzulegen ist.
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Dies betrifft Versicherte, die
nach dem 31. Dezember 1936
geboren sind.

An Ausbildungszeiten wer
den bei Rentenneuzugängen
künftig statt bisher bis zu sie
ben nun höchstens drei Jahre
anerkannt. Diese Zeiten wer
den mit höchstens 75 Pro
zent des Durchschnittsent
gelts aller Versicherten be
wertet. Zeiten der Arbeitslo
sigkeit oder Krankheit, in
denen weder Arbeitslosen
geld noch Krankengeld bezo
gen wurden, werden nicht
mehr rentensteigernd be
rücksichtigt.

Von der Renten oder der
Krankenversicherung be
zahlte Kuren sollen im Regel
fall statt vier nur noch drei
Wochen dauern. Der Min
destabstand zwischen zwei
Kuren wird von drei auf vier
Jahre verlängert. Die Zuzah
lung je Tag wird von zwölf
auf 25 Mark in Westdeutsch
land und von neun auf 20
Mark im Osten angehoben.
Zwei Tage je Woche werden
auf den Urlaub angerechnet.
Dadurch sollen die Ausgaben
der Rentenversicherung für
Kuren um 1,8 Milliarden
Mark und die der Kranken
kassen um 860 Millionen
Mark sinken. Das Übergangs
geld bei medizinischen und
berufsfördernden Leistun
gen wird gesenkt.

Deutliche Einschnitte gibt es
bei den Fremdrenten. Unab
hängig vom Zeitpunkt des
Zuzugs sollen bei künftigen

Rentenzugängen die Tabel
lenwerte des Fremdrenten
gesetzes um 40 Prozent ge
senkt werden. Bei einem Zu
zug nach dem 6. Mai 1996
soll die Rente auf die Höhe
der Eingliederungshilfe, bei
Ehepaaren auf das 1,6fache
der Eingliederungshilfe be
grenzt werden.

In die Berechnung der
Schwankungsreserve der
Rentenversicherung gehen

Die nicht im Bundesrat zu
stimmungspflichtigen drei
Gesetze des Sparpakets, die
am Freitag (13.9. red.) endgül
tig beschlossen worden sind,
umfassen wichtige Änderun
gen im Arbeits und Sozial
recht. Das Wachstums und
Beschäftigungsförderungsge
setz greift vor allem in das
Rentenrecht und in das Ar
beitsförderungsgesetz ein
und soll die Rentenkassen
bis zum Jahr 2000 um 23,8
Milliarden Mark und die
Bundesanstalt für Arbeit um
4,7 Milliarden Mark entla
sten.

Zu den wichtigsten Maßnah
men gehört die schrittweise
Erhöhung der Rentenalters
grenze für Frauen von 60 auf
65 Jahre. Sie beginnt aber
nicht, wie ursprünglich vor
gesehen, schon 1997, son
dern erst im Jahr 2000. Die
Erhöhung erfolgt in Monats
schritten. Das bedeutet, daß
Frauen, die im Januar 1940
geboren sind, in Rente gehen
können, wenn sie 60 Jahre
und ein Monat alt sind.

Für Versicherte, die im De
zember 1944 oder später ge
boren sind, gilt dann die Al
tersgrenze von 65 Jahren.
Ein vorzeitiger Bezug der Al
tersrente schon mit 60 Jah
ren bleibt möglich, ist aber
mit Abschlägen von 0,3 Pro
zent je vorgezogenem Monat
verbunden. Auch die flexible
Altersgrenze für langjährige
Versicherte von bisher 63
Jahren wird auf 65 erhöht.

Sozialpolitik

Nach den Abstimmungen im Bundestag

Die wichtigsten Regelungen des Bonner
Sparpakets
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Sozialpolitik

nehmer können den Entgelt
ausfall vermeiden, wenn sie
sich für fünf Krankheitstage
einen Urlaubstag anrechnen
lassen.
Künftig sollen weniger Be
triebe als bisher unter das
Kündigungsschutzgesetz fal
len. Der Schwellenwert wird
von fünf auf zehn Arbeitneh
mer erhöht. Dabei gilt für im
Betrieb befindliche Arbeit
nehmer Vertrauensschutz.
Die Sozialauswahl bei be
triebsbedingten Kündigun
gen wird auf die Dauer der
Firmenzugehörigkeit, das Le
bensalter und die Unterhalts
pflichten begrenzt. Deutli
cher als bisher wird geregelt,
daß die Auswahl nach diesen
sozialen Gesichtspunkten
ausscheidet, wenn die Wei
terbeschäftigung bestimmter
Arbeitnehmer wegen ihrer
Kenntnisse, Fähigkeiten oder
Leistungen im Interesse des
Betriebs liegt. Befristete Ar
beitsverträge dürfen läng
stens über zwei Jahre abge
schlossen werden. Diese
Grenze gilt nicht für Arbeit
nehmer, die 60 Jahre und äl
ter sind.
Das Beitragsentlastungsge
setz verbietet für die Zeit
vom 10. Mai 1996 bis Jahres
ende Anhebungen von Bei
tragssätzen in der gesetzli
chen Krankenversicherung
(GKV) und senkt die Beiträge
zum 1. Januar 1997 um 0,4
Prozentpunkte. Die dazu not

wendigen Ausgabeneinspa
rungen von 7,5 Milliarden
Mark sollen durch ein Bün
del von Vorhaben erreicht
werden. Die Zuzahlung bei
Arzneimitteln wird um eine
Mark angehoben. Der Zu
schuß der Krankenversiche
rung von 20 Mark zu einem
Brillengestell entfällt. Versi
cherte der Geburtsjahrgänge
1979 und jünger erhalten kei
nen Zuschuß zu den Kosten
von Zahnersatz mehr. Das
Krankengeld sinkt von 80 auf
70 Prozent des regelmäßigen
Bruttoeinkommens. Die Aus
gaben der Kassen für Ge
sundheitsförderung dürfen
künftig nicht mehr aus der
hälftigen Beitragsfinanzie
rung von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern bestritten
werden. Die Kassen können
sie als Satzungsleistungen
anbieten, die dann die Versi
cherten allein zahlen müs
sen. Damit will die Regie
rung verhindern, daß Marke
tingaktivitäten und reine
Freizeitangebote der Kassen
von der Solidargemeinschaft
getragen werden. Vorsor
geuntersuchungen, zahnme
dizinische Prophylaxe und
Schutzimpfungen sind da
von nicht betroffen. (Stü.)

Aus:
Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 14.9.1996 

künftig auch die illiquiden
Rücklagen ein. Die Bundes
versicherungsanstalt  für An
gestellte (BfA) und die Bun
desknappschaft werden ge
setzlich verpflichtet, ihr
nicht liquides Anlagevermö
gen und ihre liquiden Beteili
gungen zu veräußern. Dabei
geht es vor allem um den
Verkauf der Wohungsgesell
schaft GAGFAH, die der BfA
gehört. Die Rechte der Mie
ter sollen gewahrt bleiben.

Der Rechtsanspruch auf be
rufsfördernde Leistungen
zur Rehabilitation Behinder
ter wird in eine KannLei
stung umgewandelt. Die Ar
beitsämter haben bei ihrer
Ermessensentscheidung ins
besondere Jugendliche und
junge Erwachsene zu berück
sichtigen, die zu ihrer Ausil
dung oder beruflichen Ein
gliederung auf eine Einrich
tung für Behinderte ange
wiesen sind. Für anerkannte
Schwerbehinderte bleibt der
Rechtsanspruch auf berufs
fördernde Leistungen aber
erhalten. Die jährliche An
passung des Arbeitslosen
gelds und des Übergangs
gelds wird 1997 ausgesetzt.
Für die Bezieher von Arbeits
losengeld werden künftig ge
ringere Beiträge zur Kran
ken, Pflege und Rentenver
sicherung gezahlt.

Mit dem arbeitsrechtlichen
Beschäftigungsförderungsge
setz wird die Entgeltfortzah
lung bei Krankheit auf 80
Prozent des Arbeitsentgelts
gesenkt, ohne in tarifliche
Regelungen einzugreifen.
Ausgenommen von der Kür
zung sind Berufskrankheiten
und Arbeitsunfälle. Arbeit

WerraMeißnerKreis (Nähe thüringische Gren
ze) in Gemeinde mit sehr attraktiven Verhältnis
zahlen Räume ca. 130 qm für Neuniederlassung
zu vermieten.
Tel.: 06655/73634
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Wenn Ihre Praxis Patientenzuwachs benötigt, ist
ein Standortwechsel vorteilhaft. Wir bieten ab No
vember 96 in TopLage (Anbindung durch mehre
re Straßenbahnlinien, BusHaltestelle; Apotheke
und mehrere Arztpraxen im unmittelbaren Um
feld) 70 qm für ca. 15,00 DM/qm Kaltmiete.
Interessenten wenden sich bitte unter tzb 037 an
TYPE-DTP, Müllerstr. 9, 99510 Apolda.

Florierende zahnärztliche Praxis mit sehr guten
Umsatz an älteren Kollegen für ca. 5-6 Jahre sehr
günstig zu verpachten.
Lage: Zentral in Mfr.-Stadt mit allen Schulen und
Uni.
Interessenten wenden sich bitte unter tzb  038 an
TYPE-DTP, Müllerstr. 9, 99510 Apolda.

Suche Anstellung in ZAPraxis, Rezeptions und
Abrechnungshelferin, Raum Gera und Umgebung
bevorzugt.
Tel.: 0365/813443
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Nachrichten

hilfreiche Informationen in
der Broschüre „Steckbriefe
seltener und importierter Vi
rusinfektionen“ zusammen
getragen, die gegen Einsen
dung eines adressierten und
ausreichend frankierten DIN
C4Rückumschlages kosten
los bei der Pressestelle des
RKI angefordert werden
kann.
Die ersten fünf, gemeinsam
mit dem Bundesinstitut für
gesundheitlichen Verbrau
cherschutz und Veterinär
medizin herausgegebenen
Merkblätter für Ärzte sind
jetzt erschienen. Die Themen
sind: FrühsommerMeningo
enzephalitis, LymeBorrelio
se, Kopflausbefälle, Echino
kokkose und Brucellose.
Die Merkblätter handeln die
jeweilige Erkrankung umfas
send ab, von den Ursachen

über das Krankheitsbild, die
Diagnose und Behandlung
bis hin zur Vorbeugung. Die
Merkblätter sind ausschließ
lich beim Deutschen Ärzte
Verlag GmbH, Dieselstraße 2,
50859 Köln erhältlich, einzel
ne Exemplare werden ko
stenlos gegen Einsendung ei
nes frankierten und adres
sierten Rückumschlages ab
gegeben.
Informationen aus dem Ro
bertKochInstitut sind künf
tig auch im Internet erhält
lich: Im World Wide Web fin
den Sie die Homepage des
RKI unter der Adresse
http:www.rki.de.

RobertKochInstitut,
Nordufer 20, 13353 Berlin

Neue Infodienste aus dem RobertKochInstitut

RKIBroschüre zu importierten Virusinfektionen,
RKIMerkblätter für Ärzte, RKI im Internet
Drei neue Informationsange
bote stellt das RobertKoch
Institut bereit: die Broschüre
„Steckbriefe seltener und im
portierter Virusinfektionen“,
die Reihe „Merkblätter für
Ärzte“ und die ständig aktua
lisierten WWWSeiten des
RKI.
Durch die stetige Zunahme
von Fernreisen werden im
mer häufiger Infektions
krankheiten im Ausland er
worben und mit nach Hause
gebracht, die bei uns nicht
vorkommen, und über die
bei vielen Ärzten Informati
onslücken bestehen.
Um die frühzeitige Diagnose
von „importierten“ Virusin
fektionen zu erleichtern, hat
das RobertKochInstitut ge
meinsam mit dem Bern
hardNochtInstitut für Tro
penmedizin in Hamburg

Die FRIATEC AG schreibt für
1997 erstmalig einen Preis
zur Förderung der implanto
logischen Forschung aus.
Der Preis ist mit 25.000,- DM
dotiert und wird jedes Jahr
alternierend an Kliniker
oder Praktiker vergeben.
1997 ist der Preis für die an
Kliniken oder sonstigen wis
senschaftlichen Einrichtun
gen Beschäftigten ausge
schrieben.
Beiträge zum Thema „Single
tooth replacement and esthe
tic results“ werden bis zum
31.12.1996 entgegengenom

men. Die Beiträge sollten
max. 15 DIN A4Seiten umfas
sen, wobei die Abbildungen
nicht mitgerechnet werden,
und in fünffacher Ausferti
gung in englischer Sprache
abgefaßt sein.

Ein wissenschaftliches Kura
torium wird die Arbeiten
entsprechend eines Kriteri
enkataloges bewerten.

Der Preisträger präsentiert
die Arbeit am 4. April wäh
rend des 7. Internationalen
FRIATECSymposiums 1997
in Frankfurt/Main.

Weitere Informationen kön
nen angefordert werden un
ter der Fax-Nummer 06 21/
47 13 06 oder der Telefon
nummer 06 21/486-13 98 oder
-18 62.

Friatec Implantology Award 1997
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-  Zusammenarbeit mit wis
senschaftlichen Vereini
gungen, Arbeitsgemein
schaften und Gesellschaf
ten des In und Auslands

Mit der Erfüllung dieser Auf
gaben legt die DGZMK die
Basis für eine wissenschaft
lich gesicherte, moderne und
zukunftsorientierte Zahn
heilkunde und vermittelt
diese in attraktiver Weise in
der Akademie Praxis und
Wissenschaft. Sie trägt somit
zur Sicherheit und zum Er
folg Ihrer Behandlung in der
Praxis bei. Darüber hinaus
ist sie unabhängiger fach
kompetenter Gesprächspart
ner für alle gesellschaftlich
relevanten Gruppierungen
in Deutschland.

Umgekehrt jedoch braucht
die Deutsche Gesellschaft für

Zahn, Mund und Kieferheil
kunde Sie als Mitglied, denn
nur eine ideell und materiell
stabile wissenschaftliche Ge
sellschaft kann diese vielfälti
gen Aufgaben zum Nutzen
aller erfüllen.
Werden Sie darum Mitglied
in der Deutschen Gesell
schaft für Zahn, Mund und
Kieferheilkunde, um die wis
senschaftliche Basis der deut
schen Zahnheilkunde und
damit die wirtschaftliche Ba
sis Ihrer Praxis zu sichern.
Wenden Sie sich bitte an un
sere Geschäftsstelle in Düs
seldorf:

DGZMK,
Lindemannstraße 96,
40237 Düsseldorf,
Tel.: 02 11/66 93 95.

Die Deutsche Gesellschaft
für Zahn, Mund und Kiefer
heilkunde (DGZMK) ist die
zentrale wissenschaftliche
Vereinigung der Zahnheil
kunde in Deutschland. Sie
erfüllt eine Vielzahl von Auf
gaben:
-  Förderung der zahnärztli

chen Fortbildung, insbe
sondere durch die APW

-  Förderung der Forschung
als Basis moderner Zahn
heilkunde in der Praxis

-  Veröffentlichung wissen
schaftlicher Stellungnah
men zu aktuellen Themen

-  Vertretung und Verbrei
tung deutscher For
schungsergebnisse im In
und Ausland

-  Vermittlung wertvoller aus
ländischer Forschungser
gebnisse

Nachrichten

Die Deutsche Gesellschaft für Zahn, Mund und
Kieferheilkunde braucht Sie!

Im November 1996 startet
der Quintessenz Verlag mit
dem GDN Global Dentistry
Network. GDN ist ein Onli
neDienst im Internet, der al
le relevanten Informationen
aus der Zahnmedizin koordi
niert und dem Benutzer
schnell und übersichtlich zur
Verfügung stellt.

Wesentliches Merkmal beim
GDN ist, daß verschiedene
Kompetenzträger wie Uni
versitäten, Industrie, Han
del, Institutionen und Verla
ge jeweils ihre Informatio

nen und Daten einbringen
und diese über eine Daten
bankstruktur miteinander
verknüpft werden. Speziell
dafür konzipierte Software
ermöglicht dem Anwender
dann ein freies und kom
fortables Navigieren in die
ser „Wissenswelt der Zahn
medizin“.

Durch ein System der eigen
verantwortlichen Einspei
sung von Daten nach genau
festgelegten Richtlinien wird
die gleichbleibend hohe Qua
lität der Informationen gesi
chert. Die Richtlinienkompe

tenz liegt beim GDNBeirat,
in dem die Gruppen der Mit
glieder paritätisch vertreten
sind.
Weitergehende Informatio
nen zu GDN sind in einer
Broschüre enthalten, die di
rekt beim Quintessenz Ver
lag, Ifenpfad 2 - 4, 12107 Ber
lin, angefordert werden
kann.
Für Rückfragen steht Ihnen
Projektleiter Dr. Uwe Linke
gern zur Verfügung,
Tel.: 030/76 18 06 25,
Fax: 76 18 06 91.

Premiere - GDN Global Dentistry Network
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Nachrichten

Als erste zahnmedizinische
Gesellschaft in Deutschland
fokussiert die GPZ ihr Ziel
ausschließlich auf die Förde
rung der Prävention, um ihr
so auf breiter Basis zum
Durchbruch zu verhelfen.
Hauptakzente liegen dabei
in der praktizierbaren An
wendung und Umsetzung
der präventiven Maßnah
men durch das zahnärztliche
Team.
Der GPZVorsitzende Prof.
Dr. Johannes Einwag formu
lierte die Hauptziele der GPZ:

-  Information über aktuelle
Entwicklungen in der prä
ventiven Zahnmedizin

-  Aufzeigen einfacher Wege
zur Umsetzung dieser Er
kenntnisse in den Praxisall
tag

-  Erhöhung des präventiven
Leistungsangebotes jeder
Zahnarztpraxis

-  Stärkung der Patientenbe
reitschaft zur Akzeptanz
und Honorierung eines
präventiv orientierten Be
handlungskonzeptes.

Mitgliedschaft
Alle Angehörigen zahnmedi
zinischer Berufe und Perso
nen, die aktiv in der zahnme
dizinischen Forschung bzw.
Lehre tätig sind, können eine
GPZMitgliedschaft beantra
gen.
Unternehmen aus dem Fach
bereich Oralprävention kön
nen der Gesellschaft als För
dermitglied beitreten.
Der Jahresbeitrag variiert für
die unterschiedlichen Perso
nenkreise zwischen 150,-
bzw. 250,- DM im ersten Jahr
(incl. einmaligem Kostenan
teil von DM 70,- für das Pro
phylaxeKompendium) und
80,- bzw. 180,- DM in den
nachfolgenden Jahren.
Mitgliedsanträge sind erhält
lich beim

Mitgliederservice der GPZ,
Postfach 42 01 43,
65102 Wiesbaden,
Tel.: 06 11/97 63 17.

Gesellschaft für Präventive Zahnheilkunde (GPZ)
gegründet

Der GPZVorsitzende
Prof. Dr. Johannes Einwag

Prof. Dr. Alexander Gutowski
Schwäbisch-Gmünd

Intensiv-Seminar 
für Zahnärztinnen und Zahnärzte

Schienentherapie zur gezielten Behandlung
von okklusionsbedingten Funktionsstörungen

des stomatognathen Systems

Eintägiges Intensiv-Seminar
mit Live-Demonstration am Patienten

Sa. 23. Nov. 1996
Georg-August-Universität,  Göttingen

Referent: Prof. Dr. A. Gutowski
Leiter: Prof. Dr. D. Kubein-Meesenburg
Seminargebühr: DM 520,- incl. MwSt.

Assistenzärzte: DM 400,- (Nachweis erbeten)

Anmeldung:

G ÖT T I NGE R  DE N TA L  L A B OR
HEIKO DOHRN GMBH

Zahntechnikermeister

Heinrich-Sohnrey-Str. 12a, 37083 Göttingen
Tel.: (0551) 70 77-23  ·  Fax: (0551) 70 77-51



Einladung
zum 2. Thüringer Zahntechnikertag

 

am Samstag, dem 2. November 1996
 Hotel „Esplanade“ Jena, CarlZeissPlatz 4

  8.30 Uhr      Eröffnung der Dentalausstellung      GF J. Struve, Nordhausen
  9.00 -  9.15 Uhr    Eröffnung des 2. Thüringer        OM W. Zierow, Nordhausen
          ZahntechnikerTages         

Schwerpunkt Arbeitshygiene/Arbeitsschutz
  9.15 - 10.00 Uhr   Berufsdermatosen des Zahntechnikers    OA Dr. M. Gebhardt, Jena
          Ursachen - Vorbeugung - Heilung     Prof. Dr. D. Welker, Jena
10.00 - 10.20 Uhr   Polierschlamm - Untersuchungen zur    PD Dr. J. Setz, Tübingen
          Desinfektion             
10.20 - 10.30 Uhr   Diskussion
10.30 - 10.40 Uhr   Kaffeepause/Besuch der Dentalausstellung

Schwerpunkt Dentale DAD-CAM Technologien
10.45 - 11.15 Uhr   DCSSystem - Stand und Perspektiven für  Dr. R. Luthardt, Jena
          die Bearbeitung von Zirkondioxid
11.15 - 11.45 Uhr   CalaySystem - Stand und Perspektiven   PD Dr. I. Pröbster, Tübingen
11.45 - 12.15 Uhr   CEREC 2System - Stand und Perspek   Dr. D. van Gogswaardt, Jena
          tiven der Kronenherstellung       
12.15 - 12.20 Uhr   Diskussion
12.20 - 13.30 Uhr   Mittagspause/Besuch der Dentalausstellung

Schwerpunkt Neue Technologien - Legierungen
13.30 - 14.00 Uhr   Laserschweißen von EM und NEM    Prof. Dr. W. Lindemann, Tübingen
          Legierungen in der REMAnalyse     
14.00 - 14.40 Uhr   Galvanoforming - Aktueller Stand in der    ZTM M. Busch, Thun/Schweiz
          Kronen und Doppelkronentechnologie   
14.40 - 14.50 Uhr   Diskussion
14.50 - 15.15 Uhr   Kaffeepause/Besuch der Dentalausstellung

Schwerpunkt Neue Technologien - Kunststoffe
15.15 - 16.00 Uhr   Microbase® - Vorstellung einer neuen    PD Dr. R. Janda, Dreieich
          MaterialTechnologiekonzeption      
          Microbase® - Werkstoffkundliche Aussagen  Dr. R. Göbel, Jena
          Microbase® - Klinische Erfahrungen     Dr. I. Recknagel, Jena
16.00 - 16.15 Uhr   Diskussion
16.15 - 16.25 Uhr   Schlußwort des wissenschaftlichen Leiters   Prof. Dr. R. Musil, Jena
16.25 - 16.30 Uhr   Schlußwort der Weiterbildungsreferentin    Dipl.Ing. A. Bischof, Nordhausen
          der ZahntechnikerInnung Thüringen     
16.30 Uhr      Ende der Tagung
19.00 Uhr      Festliches Zusammensein im „Esplanade“

Hiermit melde ich die Teilnahme am 2. Thüringer Zahntechnikertag am 2. November 1996
in Jena an.

Teilnehmergebühr:   115,- DM/Person

Personenzahl:           

Die Kopie eines Bankbeleges in Höhe der Teilnehmergebühr füge ich bei.

           Ort                            Datum                        Unterschrift

Bitte hier abtrennen!



Referenten:
ZTM Manfred Busch, Thun (Schweiz)

OA Dr. Matthias Gebhardt    Dr. Roland Göbel    Dr. Dirk van Gogswaardt
Klinikum der FSU Jena      Klinikum der FSU Jena   Klinikum der FSU Jena
Klinik für Hautkrankheiten     Poliklinik fürZahnärztliche    Poliklinik für Zahnärztliche
                Prothetik     Prothetik

PD Dr. Ralph Janda      Prof. Dr. Dieter Welker  Dr. Ralph Luthardt
Dentsply DeTrey GmbH,     Klinikum der FSU Jena    Klinikum der FSU Jena
Dreieich           Poliklinik für Zahnärztliche      Poliklinik für Zahnärztliche
               Prothetik      Prothetik

Prof. Dr. Wolfgang Lindemann  PD Dr. Lothar Pröbster   Dr. Ingrid Recknagel
E.KarlsUniversität Tübingen    E.KarlsUniversität Tübingen  Klinikum der FSU Jena
Poliklinik für Zahnärztliche     Poliklinik für Zahnärztliche   Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik            Prothetik         Prothetik

PD Dr. Jürgen Setz
E.KarlsUniversität Tübingen
Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik

Organisatorische Hinweise
Tagungsort:       Hotel „Esplanade“
            CarlZeissPlatz 4
            07743 Jena
            Tel.: 03641/800-0, Fax: 03641/800-150

Wissenschaftliche Leitung:          Organisatorische Leitung:
Prof. Dr. sc. med. R. Musil          ZahntechnikerInnung Thüringen
Zentrum für ZMK              Dipl.Ing. A. Bischof
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik   Neustadtstraße 6
Bachstraße 18          99734 Nordhausen
07743 Jena            

Teilnehmergebühr: (einschließlich Mittagessen und Pausenverpflegung) 115,-DM/Person

Die Anmeldungen erbitten wir bis zum 20. Oktober 1996 an die ZahntechnikerInnung Thüringen.
Die Teilnehmergebühr überweisen Sie bitte auf das Konto der ZahntechnikerInnung Thüringen.

KontoNr.: 150 58 66   BLZ: 820 940 54  Volks und Raiffeisenbank Nordhausen

Bitte fügen Sie den Bankbeleg der Anmeldung bei.

Bitte hier abtrennen!

An die

ZahntechnikerInnung Thüringen
Neustadtstraße 6

99734 Nordhausen 
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Premiere in der neuen Leipziger Messe:
HighTech für Zahnarztpraxis und Labor

Veranstaltungen

Die Fachdental Leipzig paßt
sich aktuellen Markterforder
nissen an: Erstmals wird in
diesem Jahr die Ausstellungs
dauer dieser wichtigsten
HighTechFachmesse für
Zahnarztpraxen und Den
tallabors in den neuen Bun
desländern auf einen Tag
verkürzt. Sie findet nun am
Samstag, dem 9. November
1996 statt und präsentiert
sich erstmals in einem adä
quaten modernen Umfeld -
in Halle I des neuen Leipzi
ger Messegeländes.
Wiederum werden auf Einla
dung der führenden Dental
depots im Distrikt Sachsen,
SachsenAnhaltSüd und
ThüringenOst rund 200 Aus
steller rund 40.000 Artikel
für Zahnarztpraxen und
zahntechnische Labors prä
sentieren.
Zielgruppe der Ausstellung
sind Fachbesucher aus die
sen beiden Bereichen. Die
Konzentration des Messege
schehens auf nur einen Tag
gewährleistet optimierte,
qualifizierte Kundenkontak
te bei gleichzeitig minimier
tem Kosteneinsatz. Dadurch
wird für die Ausstellerschaft
die Effizienz der Beteiligung
an der Fachdental weiter ge
steigert, zumal mit dem neu
en Leipziger Messegelände
nun auch ein Ausstellungsort
zur Verfügung steht, dessen
Hallenqualität und Infra
struktur weltweit unüber
troffen ist.
Von der Fachdental Leipzig
96 werden wichtige Impulse
für die gesamtdeutsche Den

talbranche ausgehen. Zu den
Schwerpunktthemen dieser
industriellen Leistungs und
Innovationsschau gehören
Mundprophylaxe, digitali
siertes Röntgen, Praxismana
gement und controlling so
wie der Lasereinsatz in Pra
xis und Labor.

Der Messeplatz Leipzig wird
sich am Rande der Fachden
tal dem Publikum darüber
hinaus als traditionsreiche

Handwerksstadt und als
Buchmetropole vorstellen.
Für das neue Leipziger Mes
segelände ist die Fachdental
auch eine Premiere: Sie ist
die erste Gastveranstaltung
des medizintechnischen Be
reiches seit seiner Einwei
hung im April.

Presseinformation 

Das Fortbildungskonzept von morgen
- verwirklicht von der 

AKADEMIE 
PRAXIS UND WISSENSCHAFT (APW)
- Fortbildungsakademie der DGZMK -

Die optimale Symbiose zwischen Wissenschaft, Lehre und Praxis:

Die neu konzipierten APWSonderkursserien
vermitteln in neun Wochenendkursen ein  

Gesamtbehandlungskonzept
  theoretischer Überblick über den aktuellen Stand der Zahnheilkunde

 (zwei Wochenenden)
  Diagnostik und Fallplanung (1 Wochenende)
  praktische Demonstration und Training der Teilnehmer (6 Wochenenden)

Die Absolventen dieses postuniversitären Studiums erfüllen damit die
Voraussetzung zur

Mitgliedschaft in der APW

Veranstaltungsorte:
1. Klinikum Benjamin Franklin der FU Berlin
2. Zentrum für ZMK der Universität Leipzig

Beginn: II. Quartal 1997

Die bundesweite, qualifizierte und strukturierte Intensivfortbildung der
APW ermöglicht ihren Mitgliedern weitergehende Qualifikation in ver
schiedenen Disziplinen.

Weitere Informationen über das vielfältige Fortbildungsangebot erhalten Sie
bei der AKADEMIE PRAXIS UND WISSENSCHAFT in der DGZMK, Linde
mannstraße 96, 40237 Düsseldorf, Tel. 02 11/6822 96, Fax 02 11/6 79 8132
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Veranstaltungen

Tagung des Österreichischen Grünen Kreuzes
Vorsorge durch Zahnimplantation - ein Widerspruch?

Über die Beurteilungsmöglichkeiten von Implantatsystemen
Salzburg, Samstag, 9. November 1996

8.30 Uhr, Ramada Hotel
Informationen und Anmeldung über:

Österreichisches Grünes Kreuz, Mandlgasse 3, A-5026-Salzburg/Austria

Landeszahnärztekammer Brandenburg
Kassenzahnärztliche Vereinigung Land Brandenburg

Quintessenz Verlag Berlin

6. Brandenburgischer Zahnärztetag
am 19. und 20. Oktober 1996

im Cottbuser Messe und Tagungszentrum

zum Thema

Der weiße Zahn
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. M. Noack, Köln

Wissenschaftliches Programm
"Die Integration der Individualprophylaxe in
die tägliche Praxis"

"Endodontie und Füllungstherapie bei Kin
dern in der Kassenpraxis"

"Die zahnfarbene Füllung im Seitenzahnbe
reich: Neue Perspektiven und praktische
Durchführung"

"Welche Amalgamalternative biete ich mei
nen Patienten an?"

"Zahnschonender und ästhetischer Ersatz
mittels Adhäsivprothetik"

"Die prothetische Rehabilitation des Front
zahngebietes"

"Qualität und Ästhetik haben ihren Preis"

"Zahngesundheit nicht nur schaffen, sondern
auch erhalten: Praktische Durchführung ei
nes Recallsystems in der Praxis"

Programm für Kieferorthopäden
"Kiefergelenkproblematik bei kieferorthopä
discher Behandlung"
Berufspolitischer Vormittag

Programm für Zahnarzthelferinnen
"Die IPPraxis: Team zwischen Zahnarzt und
Zahnarzthelferin"
"Die Fissurenversiegelung: Indikation und
praktische Durchführung"
"Kofferdam: Qualitätssicherung in der kon
servierenden Zahnheilkunde"
"Kariesrisikobestimmung mittels Speichel
test"

Programm für Zahntechniker
"Acetal - ein neuer Werkstoff mit Zukunft für
Zahntechnik und Zahnmedizin"
"Intracoronale Technologie"
"Ästhetische Fräsungen an verblendeten Kro
nen"

Gemeinsames sozialpolitisches Forum zum Thema:
"Gesundheit und Ästhetik: Was ist notwendig, was ist finanzierbar und was ist Luxus?"

Anmeldungen zum 6. Brandenburgischen Zahnärztetag bitte an die LZÄKB,
Frau Harms, Am Turm 14, 03046 Cottbus, Tel. (0355) 70 00 57, Fax (0355) 79 23 30.
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Finanzen

Eine Anhebung der Mehr
wertsteuer wird den Gesund
heitsbereich gleich zweifach
treffen. Durch eine direkte
und zusätzliche Kostenbela
stung der Arzt und Zahn
arztpraxen, die durch jahre
lange Kostendämpfungsmaß
nahmen des Gesetzgebers
ohnehin gebeutelt sind,
durch höhere Kosten bei Pa
tienten und Kassen, bei
spielsweise beim Zahnersatz,
da die höhere Mehrwertsteu
er dort direkt an den Patien
ten und seine Versicherung
weitergegeben werden.

Die offensichtlich geplante
Steuererhöhung, so der Vize
präsident der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, 
Dr. Wolfgang Heubisch, füh
re auch zu einer Schwächung
des Innovationspotentials,
da den Praxen die „Luft bei
den Innovationen ausgeht“.
Medizinischer Fortschritt,

staatliche Vorgaben und der
Anspruch der Patienten auf
optimale Versorgung ma
chen jedoch ständige Investi
tionen in die Praxis erforder
lich.

Heubisch: „Im Gegensatz
zum Gewerbetreibenden,der
seine Mehrwertsteuer an den
Kunden weitergibt, können
Zahnärzte und Ärzte solche
Kosten für ihre Leistungen
nicht an den Patienten wei
terreichen.

Die Heilberufe bleiben also
auf ihren Kosten sitzen. Das
geht letztlich zu Lasten der
Qualität und kann so nicht
gewollt sein. Hier zieht der
Staat verdeckt Gelder ab, die
zur Weiterentwicklung eines
effizient arbeitenden und ko
stengünstig finanzierten Ge
sundheitswesens dort blei
ben sollten, wo sie dringend
benötigt werden, nämlich
beim Patienten, beim Zahn

arzt und bei der Gesetzli
chen und Privaten Kranken
versicherung!“

Presseinformation der Presse
stelle der Bayerischen Zahn
ärzte

-gekürzt- 

Anhebung der Mehrwertsteuer treibt
Gesundheitskosten hoch

Dental Service
B. Flechsig & G. Niedner GbR

schnell
qualitätsbewußt

Planmeca  Eurodent  Finndent  Castellini
Kleingeräte

  Ahornstraße 27             Tel.: 03641/616953
       07745 Jena                 Fax: 03641/215058



396 tzb 10/96

Praxisservice

Produktinformationen

Das neue dentale Endoskopsystem:
FLEXI SCOPE Multivision
Rechtzeitig zu den ersten
HerbstFachmessen hat der
dentale Endoskophersteller
NEW TECH aus Denzlingen
die zweite Generation seines
bewährten FLEXI SCOPE Ka
merasystems der Öffentlich
keit präsentiert.

Hochwertige optische Kom
ponenten, modernste Tech
nologien aus der Endosko
pie, sowie mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der Entwick
lung faseroptischer Instru
mente vereinen sich bei FLE
XI SCOPE Multivision zu ei
nem einzigartigen Diagnose
und Kommunikationssy
stem.

Das aus Kameramodul und
Basisstation bestehende
Schubladenkonzept ist in der
gesamten Praxis mehrplatz
fähig einsetzbar und ermög
licht damit eine ideale An
bindung an moderne EDV
Netzwerke und Abrech
nungssysteme.

Über den optional erhältli
chen Mikroskopadapter las
sen sich alle handelsüblichen
Mikroskope sowie ds NEW
TECH DentalMikroskop
leicht mit FLEXI SCOPE Mul

tivision verbinden. In den
Basisstationen können diver
se Spezialmodelle wie das
FLEXI TOM Elektrochirur
giemodul von NEW TECH,
betrieben werden.

Ideal ergänzt wird das FLEXI
SCOPE Multivision System
durch FLEXI VIEW, der pro
fessionellen, digitalen Bild
verarbeitung, sowie FLEXI
CART, einem flexiblen Fahr
wagen zur Integration ver
schiedener bildgebender Sy
steme.

Für das gesamte Konzept ste
hen eine Reihe unterschiedli
cher Zubehörteile zur Verfü
gung, die nach Angaben der
Firma NEW TECH, alle so
fort ab Werk lieferbar sind.

Hersteller:
NEW TECH GmbH & Co. KG
Waldkircher Straße 8
79211 Denzlingen
Tel.: 0761/502016

Hinweis an unsere Inserenten

Mediaplanung für 1997
Fordern Sie die Mediadaten zum „tzb ´97“ an!

Tel./Fax 03644/555812 (Herr Scholz)
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Der Endoskophersteller NEW
TECH aus Denzlingen bietet
für sein intraorales Kame
rasystem FLEXI SCOPE Mul
tivision ab sofort eine neuar
tige optische Sonde für die
Endodontie: „FLEXI SCOPE
Rootscope“.

Diese flexible, in den Wurzel
kanal einführbare Bildfaser
mit einem Durchmesser von
nur 0,34 mm und einer 35fa
chen Vergrößerung liefert
einzigartige Liveaufnahmen
aus dem Inneren des Zahnes.

Die manuelle Objektfokussie
rung ermöglicht eine indivi
duelle Einstellung des ge
wünschten Arbeitsabstandes.

Von der visuellen Überprü
fung der Kanalmorphologie
bis hin zur Integration kon
fektionierter Stiftsysteme
bietet diese neue Sonde ein
breites Anwendungsspek
trum.

Die Revolution im Wurzelkanal:
FLEXI SCOPE Rootscope

Die Faseroptik verfügt über
ein hermetisch geschlossenes
Hygienesystem und kann,
wie alle klinischen Endosko
pe, in handelsüblichen Desin
fektionslösungen eingelegt
werden.

Handbuch der
Freien Berufe
1996/97

Who is Who in den
Freien Berufen?

Neu erschienen!
Hrsg.: Rollmann/Tank
Das 320 Seiten umfassende
Handbuch der Freien Berufe
1996/97 - Who is Who in den
Freien Berufen? ist das um
fangreichste Nachschlage
werk über die Freien Berufe,
das es gegenwärtig gibt, un
entbehrlich für jeden Freibe

rufler sowie die Kammern
und Verbände der Freien Be
rufe, bedeutungsvoll für die
Politik, wichtig für die den
Freien Berufen nahestehen
den Unternehmen, berück
sichtigungswert für Biblio
theken und Archive.

Es enthält die ausführlichen
Daten von über 1.000 Kam
mern und Verbänden der
Freien Berufe in Deutsch
land auf Bundes und Lan
desebene sowie ihre Kontak
tadressen in Europa.

Zu beziehen ist das Hand
buch der Freien Berufe
1996/97 zum Einzelpreis von
DM 35,- + MwSt., im Zehner

paket zum Preis von DM
300,- + MwSt. bei:

Rotario Konzepte,
Roland Tank, Gotenstraße 1,
53913 SwisstalOdendorf,
Fax: 0 22 55/65 62.

Hersteller:
NEW TECH
GmbH & Co. KG
Waldkircher Straße 8
79211 Denzlingen
Tel.: 0761/502016

Buchangebot
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Was, wenn kein Amalgam:
ArtglassInformationsbroschüre für Patienten
Infolge der Gesundheitsdis
kussion um Amalgam lehen
immer mehr Patienten eine
Füllung aus diesem Material
ab. Das Polyglas Artglass von
Heraeus Kulzer, Bereich Kul
zer, bietet hier eine biokom
patible Alternative.

Eine übersichtliche und
leicht verständliche Informa
tionsbroschüre schildert den
Patienten in leicht verständ
lichen Worten die entschei
denden Vorteile dieses zahn
farbenen Werkstoffes.

Das ArtglassSystem ermög
licht dem Zahntechniker die
einfache und zuverlässige
Herstellung von metallfreien
Restaurationen wie zum Bei
spiel Inlays, Onlays, Verblen
dungen und Veneers. Die
neue Materialklasse Polyglas
vereint hinsichtlich ihrer Ei
genschaften die Vorteile von
Composites und Keramiken.

Dabei verfügt sie sogar über
restzahnerhaltende Qualitä
ten.
Die Zahnfarbe kann so genau
angepaßt werden, daß sie
kaum von der natürlichen
Zahnhartsubstanz zu unter
scheiden ist. Mit Hilfe von
transluzenten Effektpasten
wird das natürliche Vorbild
genau imitiert.
Die Härte des ArtglassWerk
stoffes entspricht der des
natürlichen Zahnes. Bruchfe
stigkeit und Verformbarkeit
sind - im Gegensatz zu her
kömmlichen Verblend und
Vollkeramiken - sogar grö
ßer. Die Abrasionsbeständig
keit ist der des natürlichen
Zahns sehr ähnlich, so daß
der Antagonist nicht zerstört
wird.
Der Schuber mit den Infor
mationsbroschüren kann in
der Zahnarztpraxis griffbe

reit für die Patienten aufge
stellt werden. Er ist kostenlos
erhältlich bei: Heraeus Kul
zer GmbH, Bereich Kulzer,
Postfach 1242, 61269 Wehr
heim/Ts., Tel.: 06081/959-0,
Fax: 06081/959-304.

In der Dentalindustrie konn
te sich Stracon hauptsächlich
einen Namen schaffen durch
die Entwicklung einer intra
oralen Kamera „ViewDent“
für den Zahnarzt. Die Firma,
die großes Knowhow im Op
tikBereich besitzt, konnte
vor ca. 1 Jahr ein Produkt auf
dem Markt vorstellen, das be
sonders aufgrund der
„Schärfe“, hoher Auflösung
und großer Öffnungswinkel
von den Bildern gute Akzep
tanz aufweist. Die Kamera
wird mit verschiedenen Op
tiken und Mikroskopadapti
on angeboten, als modulares

tragbares System, als kom
plette Video oder PCEin
heit. Der Kunde erhält im
mer eine für seine Bedürfnis
se abgestimmte, in dem je
weiligen Behandlungsraum
gut integrierte Lösung.
Im Bereich der Lasersysteme
bietet heute das Unterneh
men einen CO2 Laser an (mit
deutscher TÜVZulassung!)
für die Oralchirurgie und
demnächst einen eigenen
NdYAG Laser. Auch hier ist
es wichtig, dem Kunden eine
kompetente Beratung und ei
nen sicheren und schnellen
Service zu bieten. Dies kann

Stracon mit einem erfahre
nen Team von Laserphysi
kern, Elektronikern und Ser
viceIngenieuren zusichern.
Bei weiteren Fragen:
Stracon Meßsysteme GmbH,
Im Camisch 10, 07768 Kahla
bei Jena, Tel.: 03 64 24/8 83-0,
Fax: 0364 24/8 83-88.

„ViewDent“ von Stracon


